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Vorwort

Seit langem wird darüber gestritten, ob es das Phänomen der Politikverdrossen-
heit überhaupt gibt und –wenn es denn existiert – ob in der negativen Einstellung
zu politischenAktivitäten und Strukturen (nahe liegend) einKrisenzeichen parla-
mentarischer Demokratie oder (eher fern liegend) ein Indikator besonderer Zu-
friedenheit zu sehen ist. Als herausragender Indikator wie Auslöser jener Ver-
drossenheitsdebatte gilt seit jeher das den Abgeordneten zugebilligte Recht, über
die Ausgestaltung des eigenen, nicht nur monetären Status selbst und in eigener
Sache zu entscheiden – eine Entscheidung, die als »Selbstbedienung« polemisch
zugespitzt Eingang in eine hitzige politische wie verfassungsrechtliche Debatte
gefunden hat.
Die vorliegende Schrift versteht sich als ein Beitrag zur Versachlichung dieser

verfassungsrechtlichen Diskussion. Sie wurde im Frühjahr 2003 von der Rechts-
wissenschaftlichen Fakultät derUniversität zuKöln alsHabilitationsschrift ange-
nommen. Im Anschluss erschienene Literatur und ergangene Rechtsprechung
wurden soweit erforderlich eingearbeitet, das auf die Abgeordnetenentschädi-
gung bezogene Daten- und Zahlenmaterial wurde der besseren Vergleichbarkeit
willen in Euro umgerechnet.
Mein erster Dank gilt meinem verehrten Kölner Lehrer, Prof. Dr. Wolfram

Höfling, M.A., Direktor des Instituts für Staatsrechts und Leiter der Forschungs-
stelle für das Recht des Gesundheitswesens. An dem von ihm geleiteten Institut
für Staatsrecht hatte ich den erforderlichen Freiraum, aber auch die wissenschaft-
liche Anregung, durch die eine solche Arbeit überhaupt erst möglich wird; dort
entstand die Arbeit in einem Klima akademischer Auseinandersetzung und –
ebenso wichtig – menschlicher Zuneigung und Unterstützung. In besonderer
Weise dankbar bin ich weiterhin Herrn Prof. Dr. Jörg Detlef Kühne, der mich
während meiner Assistentenzeit an seinem Hannoveraner Lehrstuhl mit uner-
schütterlichem Glauben an die Kraft der Vernunft angesteckt hat. Die Last des
Zweitgutachtens hat Prof. Dr.Otto Depenheuer auf sich genommen.
Danken möchte ich weiterhin meinen ehemaligen Kollegen am Institut für

Staatsrecht, besonders Dr. Günter Krings, der durch kritische Einwände, vor al-
lem aber durch Zuspruch diese Arbeit begleitet hat. Danken möchte ich schließ-
lich noch der »Seele« des Instituts für Staatsrecht,Marianne Becker.
Gewidmet ist die Arbeit meinen Söhnen Lorenz und Julius, die ihretwegen so

manche Entbehrung auf sich nehmen mussten.

Rostock, im Juni 2007 Heinrich Lang
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1. Teil

Die parlamentarische Entscheidung in eigener Sache
als Thema des Staats- und Verfassungsrechts



Kapitel 1

Einleitung

1. Abschnitt: Problemstellung und -kontext

Atavistisch ist die parlamentarische Entscheidung in eigener Sache genannt wor-
den1. Und in der Tat: Das Verbot, in eigener Sache zu entscheiden oder zu richten,
charakterisiert eine seit Jahrtausenden ethisch und normativ tradierte Grund-
überzeugung.Ne quis in sua causa iudicet vel ius sibi dicat –Niemand darf sein ei-
gener Richter sein oder sich selbst Recht sprechen, legte deshalb das Corpus Juris
Civilis apodiktisch fest2. Entsprechende Regelungen durchzogen das griechische
Recht3. Entscheidungen in eigener Sache wurden undwerden als unvereinbar mit
demGebot unparteiischer Entscheidungsfindung angesehen. Zu eindeutig ist die
Gefahr, dass spezifische Nähe zum Entscheidungsgegenstand die für eine »ge-
rechte« Entscheidung notwendige Distanz vermissen lässt.
Distanz und Eigennutz bildeten deshalb auch seit der Antike das Koordinaten-

system zur Bewertung von Staatlichkeit4 und ihre Ausbalancierung ist jedenfalls
für den demokratischen Verfassungsstaat unabdingbare Voraussetzung des ge-
genüber den Beherrschten erhobenen Legitimitätsanspruchs staatlicher Entschei-
dungen5. Vor diesem Hintergrund ist auch der Hinweis auf die Gehörsvorschrift
des Sachsenspiegels zutreffend6: »Eenes Mannes Rede ist keenes Mannes Rede,
man muß sie hören alle beede« bedeutet nichts anderes als das normative Gebot

1 Vgl. J. Isensee, in: FS für Schiedermair, 2001, S.181 (209). Der mit demUntertitel »Insichge-
schäft und Gewaltenfusion in der Volksvertretung« überschriebene Beitrag beginnt auf S.181(!)
der Festschrift.

2 Vgl. Codex L. III. Tit. V des Corpus Juris Civilis, hier zitiert nach K.E. Otto/B. Schilling/
K.F.F. Sintenis, Das Corpus Juris Civilis, Bd.V, 1984, S.417.

3 Nachweise bei P. Dagtoglou, in: FS für Forsthoff, 1967, S.65 (68).
4 Die Unterscheidung, ob das Regieren nur auf »den gemeinen Nutzen« zielt oder »nur auf

den eigenen Vorteil der Regierenden« diente bekanntlich Aristoteles als normatives Kriterium
zur Abgrenzung der »guten« von den »entarteten« Staatsformen, vgl. Aristoteles, Politik III 6
1279a, hier zitiert nachM.G. Schmidt, Demokratietheorien, 2000, S.37; vgl. auchH. Dreier, in:
Dreier (Hrsg.), GG, Bd. II, 1998, Art. 20 (Demokratie) Rn.2.

5 Auf dieser Linie hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach entschieden, dass Neutralität
undUnparteilichkeit sowesentlich zurAusübung richterlicher Tätigkeit gehörten, dass ohne de-
renEinhaltung schlechterdings nicht von einerAusübung legitimer rechtsprechenderGewalt ge-
sprochen werden könne, vgl. bereits BVerfGE 4, 331 (348f.) sowie jüngst BVerfGE 103, 111
(140).

6 M. Kriele, Einführung in die Staatslehre, 1994, S.238.
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zur Unparteilichkeit, dem das Handlungsverbot in eigener Sache dient und das
durch die Entscheidung in eigener Sache herausgefordert wird.
Zugleich ist damit freilich ein Spannungsverhältnis und ein seit langem im

staatsrechtlichen Interesse stehender Grundkonflikt staatlicher Herrschaftsaus-
übung markiert: Wie kann die mit der Idee des demokratischen Verfassungsstaats
notwendig verbundene Herrschaft des Rechts verwirklicht werden, wenn doch
gleichzeitig die Schaffung und der Vollzug jenes Rechts in die Hände von Indivi-
duen gelegt werden muss? Das Grundgesetz hat den damit bezeichneten unaus-
weichlichenKonflikt zwischen demEigennutz derHandelnden und der notwen-
digen Allgemeinheit bei der Erfüllung der übertragenen Aufgaben in einer Fülle
distanzwahrender Vorschriften, namentlich des Inkompatibilitäts- und Befan-
genheitsrechts, aufgegriffen. Kein Verwaltungsbeamter, kein Richter darf – so
lässt sich vereinfachend sagen – in eigener Sache entscheiden oder richten.
Bei der im Zentrum der vorliegenden Untersuchung stehenden parlamentari-

schen Entscheidung in eigener Sache liegen die Dinge freilich komplizierter als
die angeführten eingängigen Rechtstraditionen undNormierungen vermuten las-
sen. Denn das grundsätzliche Verbot der Entscheidung in eigener Sache wird hier
demokratietheoretisch überlagert, mit der Folge, dass je nach unterschiedlicher
demokratietheoretischer Ausrichtung das Distanzproblem in einem gänzlich an-
deren Licht erscheint. In einem ersten Problemzugriff können die unterschiedli-
chen Positionen hier in zwei Ansätzen zugespitzt werden:
Nach einer Ansicht ist die Demokratie durch die Identität der Herrscher mit

den Beherrschten gekennzeichnet. Die Ausübung staatlicher Gewalt ist dann we-
gen der Notwendigkeiten der Repräsentation im Flächenstaat zwar auf Organe
übertragen, doch setzt sich deren auf demWillen des Volkes beruhende Legitima-
tion in einer »Reihe von Identitäten« fort. Beruht die Demokratie aber, so wird
geschlussfolgert, auf der Anerkennung solcher Identitäten, entscheidet das im
Parlament repräsentierte Volk immer in eigener Sache. Repräsentative Ausübung
staatlicher Entscheidungsbefugnisse und derGedanke der Befangenheit der so le-
gitimierten Entscheidungsträger seien deshalb inkompatibel7. Deshalb könne das
rechtsstaatliche Distanzgebot im parlamentarischen Raum nicht eingefordert
werden. Entscheidungen des Parlaments in eigener Sache delegitimierten das Par-
lament allenfalls politisch, nicht juristisch8. In der Konsequenz dieser Auffassung
liegt es, dass allein eine politische Sanktion zu erfolgen hat. Als derartige Sankti-

7 S. etwaW. Schmitt Glaeser, in: FS für Stern, 1997, S.1183 (1195).
8 J. Isensee, Zur Sache 2/96, Bd.2, S.227; vgl. aber ders., in: FS für Schiedermair, 2001, S.181

(182), wo er sich imKontext derDiätengesetzgebungmit dem folgendenZitat auf Locke bezieht:
»... ist es denMitgliedern der gesetzgebenden Versammlung nicht nur versagt, sich selbst von ei-
ner allgemeinen Last zu dispensieren; sie dürfen auch kein Gesetz erlassen, das allein ihnen Vor-
teile bringt. Sie sind ermächtigt, in Sache der Allgemeinheit zu entscheiden, nicht aber in eigener
Sache.Das ist eine Bedingung für die legitimeAusübung der Staatsgewalt ...« sowie ders., Zur Sa-
che 2/96, Bd.2, S.240, Verbot in eigener Sache zu entscheiden stellt zumindest eine »verfassungs-
ethische Norm« dar.
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onsmöglichkeit stünde dem Wähler die Wahl- bzw. Nichtwahl zur Verfügung
und, damit sei dem demokratischen Gedanken genüge getan.
Freilich, die Überzeugungskraft der Schlussfolgerung hängt von ihren Voraus-

setzungen ab. Dass Demokratie auf die beschriebene Identität ziele, ist indes de-
mokratietheoretisch durchaus umstritten.
Nach der Gegenauffassung lebt die repräsentative Demokratie nämlich gerade

aus der Nicht-Identität der Repräsentanten mit den Repräsentierten. Die Tren-
nung zwischen Rechtshervorbringung und Rechtsbetroffenheit wird hier alsWe-
sensmerkmal der repräsentativen Demokratie begriffen, Distanz der Entschei-
denden zum Entscheidungsgegenstand stellt sich infolgedessen als unabdingbare
Voraussetzung demokratischer Repräsentation dar9. Je nach Interpretation des
Verhältnisses zwischen Herrschern und Beherrschten wird damit die sich in der
parlamentarischenDemokratie erhebende Frage, obAbgeordnete überhaupt und
gegebenenfalls mit welcher Konsequenz befangen sein können, unterschiedlich
beantwortet. Auf diese Unterschiede hat eine Beschäftigung mit dem Problem
der parlamentarischen Entscheidung in eigener Sache Bedacht zu nehmen, und
die Diskussion und Darstellung der Auflösung des Spannungsverhältnisses von
Distanz und Eigennutz im Rahmen parlamentarischer Repräsentation bildet ei-
nen Schwerpunkt der Untersuchung. Keine Lösung stellt es jedenfalls dar, wenn
im Schrifttum vermerktwird, Eigennutz sei kein Tabu, sondernThema der demo-
kratischen Willensbildung im politischen Prozess10. Denn diese kleine Alliterati-
on darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie nur den Ausgangspunkt, nicht
aber die Lösung einer verfahrensgerechten Ausbalancierung von Distanz und Ei-
gennutz bezeichnet.
Seit jeher wird allerdings als Lösung des Spannungsverhältnisses von Distanz

und Eigennutz die Emanzipation der Handelnden von ihren eigenen (wirtschaft-
lichen) Interessen als ethisches Postulat erhoben. Neutral i.S.v. interessenlos soll-
ten die Funktionsträger agieren. Und seit jeher hegt sich gegenüber der Wahrung
jener ethischen Anforderung besonderer Argwohn, wenn eigene, insbesondere
finanzielle Interessen derHandelnden inRede stehen11; auch das darauf bezogene
ethische Postulat weist deshalb eine lange Tradition auf: »Niemand kann zwei
Herren dienen: ... Ihr könnt nichtGott dienen und demMammon«, heißt es beim
Evangelisten Matthäus in der Bergpredigt12.
Freilich, ebenso alt wie die Formulierung des ethischenGebots der Selbstlosig-

keit ist die Klage über seine Missachtung. »Denn sie suchen alle das Ihre ...«,
schreibt Paulus klagend an die Philipper13. Es scheint, als sei damit ein grundsätz-

9 Vgl. dazu P. Kirchhof, VerwArch. 66 (1975), 370 (376).
10 SoW. Schmitt Glaeser, in: FS für Stern, 1997, S.1183 (1195).
11 H. Krüger, Allgemeine Staatslehre, 1966, S.264ff.
12 Evangelium nach Matthäus, Kap.6, Vers 24 (Revid. Lutherübersetzung 1984).
13 Philipperbrief, Kap.2 Vers 21 (Revid. Lutherübersetzung 1984). Plastisch auch J. Isensee,

ZParl 2000, 402 –Diskussionsbeitrag auf der Tagung derDeutschenVereinigung für Parlaments-

Kapitel 1: Einleitung



5

licher, sich im Rahmen staatlicher Machtausübung nur besonders akzentuieren-
der und verdeutlichender Konflikt angesprochen, der im Rahmen einer verfas-
sungsstaatlichen Ordnung allerdings nicht ohne Brisanz bleibt. Hängt doch hier
die Legitimität staatlicher Herrschaftsausübung von der Akzeptanz der staatli-
chen Entscheidungen durch die davon Betroffenen ab. Handeln aber Entschei-
dungsträger in eigener Sache, bewegt sich die Akzeptanz der Entscheidungen auf
unsicherem Gelände. Dies gilt namentlich für finanzrelevante Entscheidungen,
besonders aber für den Bereich der staatlichen Politikfinanzierung. Gewönne
hier – so heißt es in einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum
Recht der staatlichen Parteienfinanzierung mahnend – der Bürger den Eindruck,
die Parteien »bedienten« sich selbst, so entstünde dieGefahr einer aufgabenbeein-
trächtigenden Glaubwürdigkeitserosion14. Es verwundert daher nicht, dass das
Reizwort von der Selbstbedienung im Zentrum der staatsrechtlichen Debatte um
die der parlamentarischen Demokratie attestierten Krise steht. Dies belegen zum
einen und nicht zuletzt die vielfach vomBundestag selbst initiierten Bemühungen
um eine gerade auf das Problem der Entscheidung in eigener Sache bezogene
Parlamentsreform15. Zum anderen zeigt dies aber auch die staatsrechtliche Dis-
kussion der letzten Jahre, die sich unter den Stichworten »Krisensymptome des
demokratischen Verfassungsstaats«16, »Krisensymptome parlamentarischer Re-
präsentation«, »Probleme der Parteiendemokratie« oder auch »Grundfragen re-
präsentativer und plebiszitärerDemokratie« der gesamten Spannweite der zeitge-
nössischen Parlamentarismuskritik widmet17, dabei aber den Bereich der staatli-
chen Politikfinanzierung mit seiner Spezialproblematik, dass nämlich in der Tat
über die Struktur, die Ausgestaltung und die Höhe der gewährten Zahlungen die
Politiker entscheiden, zu den spezifischen Herausforderungen und Gefährdun-
gen des parlamentarischen Verfassungsstaats zählt18. Für die Krise der parlamen-

fragen und derDeutschenGesellschaft für Gesetzgebung zumThema »Entscheidungen des Par-
laments in eigener Sache«: »Wer das Kreuz trägt, segnet sich zuerst«.

14 BVerfGE 85, 264 (290); auf dieser Linie aus dem Schrifttum etwaH.-P. Schneider, in: FS für
Simon, 1987, S.243 (247), Parteienverdrossenheit schwäche die Funktionsfähigkeit und Integra-
tionskraft parlamentarischer Organe und bringe damit das Repräsentationsprinzip selbst in Ver-
ruf; zum drohenden Verlust der Akzeptanz staatlichen Handelns infolge einer dem »Gemein-
wohlpostulat fremde(n) Selbstbedienungsmentalität« des Gesetzgebers vgl. auch D. Czybulka,
Verw 26 (1993), 27 (30).

15 Z.B. die im Jahre 1995 geplante Änderung des Art. 48 Abs.3 Satz 3 GG; hierher gehören
auch die Beratungen der Gemeinsamen Verfassungskommission anlässlich der deutschen Wie-
dervereinigung, vgl. Zur Sache 2/96, Bde. 1–3.

16 Die Fragestellung »Parteienstaatlichkeit – Krisensymptome des demokratischen Verfas-
sungsstaats? stand etwa im Zentrum der Tagung der Deutschen Staatsrechtslehrer im Jahre 1985,
dazu VVDStRL 44 (1986).

17 Vgl. dazu etwa die Beiträge undDiskussion anlässlich des Symposiums zum 60. Geburtstag
von Peter Badura, in: P.M. Huber/W. Mößle /M. Stock (Hrsg.), Zur Lage der parlamentarischen
Demokratie, 1995.

18 Vgl. J.-D. Kühne, ZParl 1997, 176 (179).
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tarischen Demokratie sind die mit dem Reizwort »Selbstbedienungsladen« ver-
bundenen Konnotationen jedenfalls Symptom und Nahrung.
Die dabei geübte Kritik erhält eine besondere Dynamik durch eine inDeutsch-

land tradierte parlaments- und parteienkritische Haltung. Zwar beansprucht
auch für die Demokratie und ihre moderne Ausprägung, den demokratischen
Verfassungsstaat, der bereits angedeutete allgemeine Erfahrungssatz Geltung,
wonach dieKritik an einer (staatlichen) Einrichtung immer genau so alt ist wie die
Einrichtung selbst19. Doch darf man sicher festhalten, dass in Deutschland die
Kritik am Parlamentarismus eine besondere Geschichte hat. So konstatierteHans
Kelsen in seinerUntersuchung über dieDemokratie 1929 nüchtern, dass »Zweifel
an der Güte des parlamentarischen Prinzips ... schon um die Mitte und das Ende
des vorigen Jahrhunderts geäußert« ... wurden20. Ja, im Grunde kann sich in
Deutschland die Parlamentarismuskritik sogar auf eine sehr viel ältere Tradition
berufen als die staatsrechtliche Verwirklichung des Parlamentarismus21. Inhalt-
lich wurde und wird grundsätzliche Kritik an Mängeln des parlamentarischen
System zwar in ganz unterschiedlichen ideologischen22 Zuschnitten23 und wohl
auch nicht nur in Deutschland zur Geltung gebracht. Ideengeschichtlich ist aber
auf eine spezifisch deutsche Problematik hinzuweisen. Mit Blick auf die konsta-
tierte Unzufriedenheit der Bürger mit dem politischen System ist von einem la-
tenten Verfassungskonflikt gesprochen worden, der zwischen gelebter und ver-

19 ManfredG. Schmidt hat in seinenUntersuchungen zu den verschiedenenDemokratietheo-
rien nachgewiesen, dass erst im 20. Jahrhundert der Siegeszug der Demokratie in der Politischen
Theorie einsetzte. Namentlich im Altertum aber eben bis in die Neuzeit hinein galt die Demo-
kratie als »kurzsichtige, wankelmütige Herrschaft der Vielen«, jener »Vielen, die ohne Sinn und
Verstand für das Ganze Politik in eigenem Interesse ausübten«, vgl.M.G. Schmidt, Demokratie-
theorien, 2000, S.42.

20 Vgl.H. Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie, 1929, S.27.
21 So zu Recht H.-P. Schneider, in: Benda/Maihofer/Vogel (Hrsg.), Handbuch des Verfas-

sungsrechts, 1994, §13 Rn.106.
22 Vgl. C. Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, 1961, S.63

(»Sind Öffentlichkeit und Diskussion in der tatsächlichen Wirklichkeit des parlamentarischen
Betriebes zu einer leeren und nichtigen Formalität geworden, so hat auch das Parlament, wie es
sich im 19. Jahrhundert entwickelt hat, seine bisherige Grundlage und seinen Sinn verloren«) ei-
nerseits und etwa E. Fraenkel, Deutschland und die westlichen Demokratien, 1968, S.24 (»In
Deutschland fehlt die Tradition der großartigen Parlamentsdebatten, in denen in offener Feld-
schlacht um den Sieg oder Niederlage einer Regierung gerungen wurde ...; in Deutschland ist
über ein im 17. und 18. Jahrhundert ausgebildetes Beamtenregime im 19. Jahrhundert ein Parla-
ment herübergestülpt worden«) andererseits.

23 Die Spannweite der Parlamentarismuskritik reicht von der Konstatierung einer grundsätz-
lichen Krise des parlamentarischen Systems über die Feststellung eines bloßenMachtverlust des
Bundestages bis hin zu einer Nivellierung und Assimilierung der Opposition, die in der Theorie
der Frankfurter Schule als Folge der eindimensionalen Gesellschaft und der Stilllegung der mar-
xistisch verstandenen »Dialektik der Negation der Negation« bereits 1965 beschrieben (vgl.H.
Marcuse, Der eindimensionale Mensch, 1965) und in der Studentenbewegung politisch in der il-
lusionären Forderung nach Einführung eines Rätesystems akzentuiert wurde.
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muteter Verfassung bestehe24. Thematisiert werden sollte damit ein Widerspruch
zwischen der betont repräsentativ-parlamentarischen Verfassungswirklichkeit
und einem vielfach anzutreffenden Wunsch nach einem mit der Aura der Über-
parteilichkeit versehenen präsidentiellen Regierungssystem. Während das parla-
mentarisch repräsentative – so eine gängige, euphemisch ausgedrückt, parla-
mentskritische Sicht – durch die Verfolgung egoistischer Zielsetzungen gekenn-
zeichnet sei, sei für letzteres der über dem Parteienstreit stehende tatsächliche
Führer der Regierung charakteristisch, dessen Machtanspruch durch Parlament
undVolk gleichermaßen gezügelt werde.Ernst Fraenkel hat auf die unterschiedli-
chen geistesgeschichtlichen Linien dieses Antagonismus hingewiesen, der in der
staatsrechtswissenschaftlichen Betrachtung der Weimarer Zeit in den Untersu-
chungen Carl Schmitts polarisiert wurde25. Aus der englischen Tradition stammt
demnach die Übernahme des parlamentarischen Regierungssystems, das aber in
fatalem Missverständnis der Strukturprobleme und -vorteile parlamentarischer
Systeme in Deutschland durch plebiszitär-demokratisch gespeiste Kontrollinsti-
tutionen begrenzt werden sollte26. So entstand in Weimar die herausgehobene
Stellung des Reichspräsidenten, der durch das Volk, nicht das Parlament legiti-
miert war und deshalb als über dem Parteigezänk stehend gedacht werden konn-
te. Das Parlament aber, als legitimer Sitz der Parteien und Austragungsort gesell-
schaftlicher Gegensätze, verkam – so jedenfalls die polemischen Zuspitzungen –
zur »Schwatzbude«27.
Solche parlamentskritischen und -ablehnenden Konnotationen schwingen

auch in der politischen Debatte der Gegenwart vielfach mit. Von Politik-, Partei-
en-, Parlamentsverdrossenheit etc. ist die Rede und als Kronzeugen einer solchen

24 W.J. Patzelt, APuZ B28/2000, S.3 (3f.), download unter http://www.das-parlament.
de/28–07/index2.html.

25 E. Fraenkel, Deutschland und die westlichen Demokratien, 1968, S.13ff., dort auch vertie-
fend zu den historischen Vorbelastungen des deutschen Parlamentarismus.

26 So E. Fraenkel, Deutschland und die westlichen Demokratien, 1968, S.13ff. In der Tat hat-
ten in »Weimar«Reichstag, Reichsrat undReichspräsident als zur politischenWillensbildung be-
rufene Organe weitgehende Befugnisse zur Kontrolle der Entscheidungen der jeweils anderen
Organe nur in der Gestalt des Appells an das Volk. Der Anstoß zur Kontrolle ging also von den
genannten Verfassungsorganen aus, während die Kontrollentscheidung plebiszitär gefällt wurde,
K.-U. Meyn, Kontrolle als Verfassungsprinzip, 1982, S.113.

27 Nicht zuletzt aufgrund dieses Antiparlamentarismus und vor allem einer damit in engem
Zusammenhang stehenden feindlichenHaltung gegenüber den Parteien (»Mißgebilde des Partei-
enstaats«) hatte die Weimarer Republik der nationalsozialistischen Machtergreifung wenig ent-
gegenzusetzen, dazuH. Dreier, VVDStRL 60 (2001), 9 (27) und passim. Antiparlamentarismus
war freilich keine Besonderheit der Weimarer Zeit; vielmehr knüpfte der dortige Antiparlamen-
tarismus nahtlos an eine zuvor gängige Attitüde an, charakteristisch etwa Eduard von Hart-
mann, Zur Zeitgeschichte, Neue Tagesfragen, 1900, S.39: »Alle Welt ist parlamentsüberdrüssig,
aber niemandweiß etwas besseres vorzuschlagen und das Bewußtsein, diese mißachtete Einrich-
tung als notwendiges Übel ins neue Jahrhundert hinüberschleppen zu müssen, lastet drückend
auf den Gemütern«.
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Entwicklung werden sinkende Wahlbeteiligungen28 oder etwa die stetig rückläu-
fige Mitgliedschaft von Bürgern in den politischen Parteien angeführt29. Auch
Ursachen werden benannt, beispielsweise die Politikfinanzierungsskandale der
letzten Jahre30, doch beginnen nicht erst bei der Ursachenforschung die Streitfra-
gen. Das, was mit dem Schlagwort der Politikverdrossenheit umschrieben wird,
ist weder in seinen Ursachen, Erscheinungsformen, noch auch nur in seiner blo-
ßen Tatsächlichkeit unumstritten. Während die einen eine gewisse Politik- und
Staatsverdrossenheit als Ausdruck einer Legitimationskrise und damit als Gefahr
für die Funktionsfähigkeit der parlamentarischen Demokratie interpretieren31,
sprechen andere von einem »modischen Verdrossenheitsdiskurs«32 und sehen in
der »Politikverdrossenheit« nicht mehr als ein Geschöpf einer damit selbstrefe-
renziell beschäftigten Medienwelt33. Ähnlich indifferent fallen die Stellungnah-
men der Politiker selbst aus34.

28 In der Tat ist seit den Wahlen der 70iger ein steter Rückgang der Wahlbeteiligung zu ver-
zeichnen. Allerdings stieg im Jahre 1998 dieWahlbeteiligungwieder leicht an, gehört aber immer
noch zu den geringsten in der Geschichte der Bundesrepublik. Im Einzelnen ergeben sich für die
Wahlen von 1949 bis 1998 folgendeZahlen: 1949: 78,5%; 1953: 86,0%; 1957: 87,8%; 1961: 87,7%;
1965: 86,8%; 1969: 86,7%; 1972: 91,1%; 1976: 90,7%; 1980: 88,6%; 1983: 89,1%; 1990: 77,8%;
1994: 79,0%; 1998: 82,2%). Gleichwohl ergibt sich insgesamt ein ambivalentes Bild. Denn zum
einen liegt die Wahlbeteiligung der Bundesrepublik von allen Demokratien, die keine Wahl-
pflicht kennen, mit an der Spitze (Zum Vergleich etwa: Wahlen zum englischen Unterhaus 1997:
71,4%Wahlbeteiligung –Wahl der französischen Nationalversammlung 1997: 71,07 Wahlbetei-
ligung und traditionell gering amerikanische Kongresswahlen 1996: 49,08% Wahlbeteiligung),
zum anderen aber kann die Wahlbeteiligung in den Ländern und bei den Wahlen zum Europäi-
schen Parlament (1994: 60,0% und 1999 45,2%) auch hierzulande nur als gering bezeichnet wer-
den; vgl. zu diesen Zahlen die vomDeutschen Bundestag geführten Statistiken http://www.Bun-
destag.de/info/wahlen.

29 Seit 1990 trat jedes Vierte Parteimitglied aus seiner Partei aus, in absoluten Zahlen
schrumpfte die Gesamtmitgliederzahl von 2,3 Millionen um 560 000. Im Einzelnen ergaben sich
folgende Zahlen: PDSminus 68,5%, F.D.P. minus 64,9%, SPDminus 21,7%; CDUminus 6,3%,
CSU minus 4,2%. Einen Mitgliederzuwachs verzeichnete die Partei Bündnis 90/Die Grünen
plus 19,8%, vgl. dazuO. Niedermayer, ZParl 2001, 434 (435).

30 Zum sog. CDU-Spendenskandal des Jahres 1999/2000 vgl. etwa O. Depenheuer, Politik
und Geld, 2001, S.9ff.; zu der hierbei einen Kernpunkt des Streits bildenden sog. Thierse-Ent-
scheidung,mit der der Bundestagspräsident dieCDUzurZahlung von 41 347 887,42DMauffor-
derte, vgl. die Entscheidung kritisierendO. Depenheuer, Eine Auslegung, die in skandalöse Ka-
lamitäten führt, in FAZ v. 9. Februar 2000, S.11 einerseits undM. Morlok, APuZ B16/2000, S.6
(12ff.) die Entscheidung billigend andererseits.

31 U. v.Alemann/D. Th. Tsatsos, Mitteilungen des Instituts für Deutsches und Europäisches
Parteienrecht, Heft 3, 1993, S.6, konstatieren ernste Krisenanzeichen, sehen als Ursache aber
kein institutionelles Versagen, sondern das Fehlverhalten zahlreicher Legitimationsträger;R.-O.
Schultze, ZParl 1994, 472 (472), spricht mit Blick auf die Politiker- und Parteienverdrossenheit
von Grundfragen der bundesrepublikanischen Demokratie; ähnlich etwa Ch. Welzel, ZParl
1995, 141 (146ff.), der für eine stärkere Partizipation votiert, weil andernfalls die parlamentari-
sche Demokratie Gefahr laufe, das Akzeptanz- als Kompetenz- und weniger als Partizipations-
problem zu begreifen.

32 DessenGefahr darin bestehe, dass er selber verdrieße, also die Erscheinung bewirke, vor der
er warne, so etwa P. Lösche, ZParl 1995, 149 (149).

33 Ein Aspekt, auf den kürzlichO. Depenheuer, in: Depenheuer (Hrsg.), Öffentlichkeit und
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Übernimmt man in einem ersten Problemzugriff einmal die These von der
durch Skandale und den Missbrauch politischer Macht ausgelösten Politikver-
drossenheit, stellt sich zunächst die Frage, ob damit überhaupt ein juristisch
handhabbarer Begriff in die staatsrechtlicheDebatte eingeführtwird.Die Schwie-
rigkeiten rühren aus einer gewissen Unbestimmtheit des Ausdrucks. Schon die
Fülle der einschlägigen Schlagworte ist beeindruckend und deutungsoffen zu-
gleich: Gleichsam umfassend sprechen viele von einer Politikverdrossenheit, an-
dere bloß von einer Parteienverdrossenheit, wieder andere sehen lediglich eine
Parlamentarismuskrise, dochwird auch eine Legitimationskrise konstatiert, Poli-
tik per se und umfassend als schmutzigesGeschäft bezeichnet und ein bösesWort
Max Webers aufgreifend »Der Staat als Beute« der Politiker bezeichnet.
Hinzu tritt ein Weiteres. Unterschiedlichste wissenschaftliche Disziplinen be-

mächtigen sich des Begriffs der Politikverdrossenheit. Mal wird er aus psycholo-
gischer35, mal aus soziologischer36, bald aus politologischer37 Perspektive be-
leuchtet, mal wird er zugunsten kommunaler Zielsetzungen funktionalisiert38

Vertraulichkeit., 2001, S.7 (15), Politikverdrossenheit als Reaktion auf aus Anlaß von Schlüssel-
reizen inszenierten »Skandalen« und »Skandälchen«.

34 So referiert einen Vertrauensverlust konstatierend der Vorsitzende der CDU-Landtags-
fraktion inNiedersachsenChristianWulff vor Jugendlichen über das Thema »Politikverdrossen-
heit« und will damit »Vertrauen in die Politik zurückgewinnen« (so eine Meldung der Goslar-
schen Zeitung vom 2. Februar 2000, zitiert nach http://www.cdu.harz-.de/clz/9.html) und geht
die F.D.P. PolitikerinH. Hamm-Brücher, in: Herles/Husemann (Hrsg.), Politikverdrossenheit,
Schlagwort oder Zeichen derKrise?, 1993, S.75, von »einemTiefmit vielenAnzeichen einer veri-
tablen Akzeptanzkrise unserer (Parteien-)Demokratie« aus. Demgegenüber spricht der jetzige
Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) von der Politikverdrossenheit als einem »Mode-
wort« und pointierter von »einem medialen Mülleimer«, in den alles hineingepackt werde, was
an anti-politische Vorurteile erinnere (vgl.W. Thierse, APuZ B31/1993, S.19 (19); Kritik über ei-
ne »aufgeblähte«Medienberichterstattung und die Sucht aus jedem kleinsten Anlass einen Skan-
dal zu »zaubern« auch beiH. Mandelarzt, ZParl 1994, 510 (511).

35 So untersucht einemitMitteln des LandesHessen geförderte Projektstudie des Instituts für
Pädagogische Psychologie der Universität Frankfurt den Zusammenhang von autoritär-strafen-
den oder ermutigend-unterstützenden Erziehungsstilen der Eltern auf den Fragenkomplex »Po-
litikverdrossenheit und politischem Engagement bei jungen Erwachsenen« (vgl. dazu die Anga-
ben unter http://www.witrans.uni-frankfurt.de/forschungsbericht/f6/i15/p491/ p2322.htm; s.a.
S. Preiser/R. Theis, Zeitschrift für Politische Psychologie, 2000/8, 27–38).

36 Pointiert E. Scheuch/U.S. Scheuch, Cliquen, Klüngel und Karrieren, 1992, S.8: »Ein biss-
chen Köln ist überall«. So kam eine Studie des Otto-Suhr-Instituts für Politikwissenschaft der
Freien Universität Berlin im Jahre 1998 zu dem Ergebnis, dass knapp zwei Drittel der Bundes-
bürger entzweit mit dem politischen System seien. Aufgeschlüsselt ergab sich hierbei eineUnzu-
friedenheit von 30%mit demdemokratischen System (sog. Systemverdrossenheit) und von 30%
mit der politischen Praxis (sog. Politikverdrossenheit).

37 Dazu etwa E. Scheuch/U.S. Scheuch, Cliquen, Klüngel und Karrieren, 1992, S.8, mit der
pointierten Aussage: »Ein bisschen Köln ist überall«.

38 Vgl. etwa die Presse-Mitteilung des Gemeindetags Baden-Württemberg vom 31. März
2000, die den Titel trägt »Bürgergesellschaft kontra Politikverdrossenheit« und als Ausweg aus
einer zuvor konstatierten Interesselosigkeit der Bürger an politischen Entscheidungen und einer
damit verbundenenAkzeptanzkrise staatlicher Entscheidungen propagiert, der Staat müsse wie-
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und auf seine Bedeutung für die Stadtplanung untersucht39, dann wieder aus psy-
chologisch-philosophischer Sicht in den Kontext von Beziehungsstraftaten ge-
stellt40. Der Verdacht drängt sich auf, dass mit dem Begriff eine Art »carte blan-
che« geschaffenwird, die je nach unterschiedlicher Fragestellung und Zielsetzung
gleichsam beliebig gefüllt werden kann.Nicht ohne Berechtigung ist die Parteien-
verdrossenheit in einem Bonmot als Symptom des Problems, für dessen Therapie
sie sich hält, bezeichnet worden41. Gleichwohl griffe es zu kurz, verabschiedete
man sich angesichts dieses Befundes aus der juristischen Diskussion um die sog.
Politik- bzw. Parlamentsverdrossenheit, ohne dem Konnex zur im Recht der Po-
litikfinanzierung konstatierten Entscheidung in eigener Sache Beachtung zu
schenken. Denn die Regelungen zur staatlichen Politikfinanzierung werden zu
Recht als Gradmesser für den Rang bezeichnet, den die Bürger den Volksvertre-
tungen in der Demokratie einräumen42, in ihren Reaktionen zeigen sich seismo-
graphisch Erschütterungen des parteienstaatlich geprägten Parlamentarismus43.
Die im Bereich der Politikfinanzierung angenommenen Entscheidungen in ei-

gener Sache tragen dabei nach vielfach vertretener Auffassung zu dem Vertrau-
ens- undGlaubwürdigkeitsverlust in nicht unerheblichemMaße bei44 und führen
–wie noch zu zeigen sein wird – zu einigen zentralen Fragen repräsentativ-demo-
kratisch verfasster Systeme. Zwar gilt im Grunde für die gesamte staatliche
Politikfinanzierung, wasOtto Depenheuermit Blick auf die staatliche Parteienfi-
nanzierung konstatiert hat: »Legitimation,Modalitäten undRealisierung der Par-
teienfinanzierung sind seit den Anfängen der Republik umstritten«45. Diese
Streitfragen haben aber durch die Durchschlagskraft des Vorwurfs der Selbstbe-
dienung eine besondere Dimension gewonnen. Denn in der Tat gehört im Kon-
text staatlicher Politikfinanzierung das Schlagwort von der – je nach grundsätzli-
chem Standpunkt entweder notwendigen oder untersagten – »Entscheidung in ei-
gener Sache« zu den zwar umstrittensten, gleichzeitig aber wirkmächtigsten

der mehr auf die »Bürgergesellschaft« seiner Gemeinden setzen (http://www.gemeindetag-
bw.de/html/presse/pressemitteilungen2000/pressemitteilung).

39 Vgl. etwa das Statement der österreichischen Grünen zu einer geplanten Abfallentsor-
gungsanlage in Wien »Politikverdrossenheit und Stadtplanung – Passt da was zusammen?«,
http://www.gruene.at/donaustadt/stadtplanung.html.

40 Vgl. etwa »Wildes Ehe-Drama oder Politikverdrossenheit?, http://www.kalaschnikow.de/
txt/2000/ klarmann05.html

41 O. Depenheuer, Politik und Geld, 2001, S.45.
42 So die sog. Leber-Kommission, BT-Drs. 11/7398, S.7.
43 SoH.-H. Trute, in: v.Münch/Kunig (Hrsg.), GG, Bd. II, 2001, Art. 48 Rn.37.
44 H.P. Schneider, in: Benda/Maihofer/Vogel (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts, 1994,

§13 Rn.126;Michael Stolleis sprach in seinem Bericht für die bereits erwähnte Staatsrechtslehr-
ertagung im Hinblick auf die Parteien-, Diäten-, Fraktions- und Stiftungsfinanzierung vom
»Sorgenpunkt der Parteienstaatlichkeit« und ein Wort C. Offes aufgreifend davon, dass die sei-
nerzeit aktuelle Parteispendenaffäre (»Flick«) einen »Rauchvorhang von Argwohn und Vorbe-
halten gegen die Parteien erzeugt« habe, vgl.M. Stolleis, VVDStRL 44 (1986), 7 (30).

45 O. Depenheuer, Politik und Geld, 2001, S.14.
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Topoi. Während es die einen aus grundsätzlichen demokratietheoretischen Ge-
sichtspunkten heraus für verfassungsrechtlich zwingend geboten halten, dass das
Parlament über die normativen Grundlagen der Politikfinanzierung durch Ge-
setz selbst entscheidet und hierdurch entstehende Probleme allenfalls als notwen-
dige »Kosten der Demokratie«46 ansehen, wird von anderen die Entscheidung in
eigener Sache geradezu als das Kernproblem der staatlichen Politikfinanzierung
und als Katalysator des Phänomens der »Politik- und Staatsverdrossenheit« aus-
gemacht. Die Politiker selbst betonen, dass sie etwa auf das »Vorrecht«, über die
Höhe ihrer Entschädigung selbst zu entscheiden, gerne verzichten würden.47

In der juristischen Debatte fällt freilich auch hier auf, dass bereits über die zen-
tralen Begrifflichkeiten und den zur Geltung zu bringenden verfassungsrechtli-
chenRahmen keineKlarheit besteht, wasHansHugoKlein zu derAussage veran-
lasst hat, die »Entscheidung in eigener Sache« stelle keinen verfassungsrechtli-
chen Begriff, sondern nur einen im ideologischen Raum angesiedelten politischen
Kampfbegriff dar. Auch in der Rechtsprechung – namentlich derjenigen der Ver-
fassungsgerichtsbarkeiten – wird der Topos »Entscheidung in eigener Sache« ver-
wandt, wenngleich auch hier der Einwand nicht von der Hand zu weisen ist, dass
eine verfassungsrechtliche und dogmatische Absicherung aus dem Begriff abge-
leiteter Restriktionen unterbleibt48.
Obwohl als staatsrechtliches Problem seit langem bekannt – und zwar sowohl

im ausländischen49 als auch im deutschen Verfassungsraum50, fehlt es bisher weit-
gehend an monographischen Behandlungen des Problems der Gesetzgebung in

46 W.Kaltefleiter, in: BitburgerGespräche, Jahrbuch 1992/93, S.53–59. Begriff auch zitiert bei
H.-P. Schneider, in: Benda/Maihofer/Vogel (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts, 1994, §13
Rn.126; in diese Richtung im Kontext der Politikfinanzierung auchO. Depenheuer, Politik und
Geld, 2001, S.45f.; allgemein sieht Depenheuer die Phänomene der Politikverdrossenheit und
Parteienkritik durch aus als eine ernsthafte Demokratie- und Staatsgefährdung, vgl. O. Depen-
heuer, in: FS für Roellecke, 1997, S.57 (61), dort auch ein Plädoyer für die schweigendeMehrheit
und deren stabilisierende Funktion.

47 Vgl. etwa die Selbstdarstellung des Deutschen Bundestages unter der Überschrift »Betrifft
Diäten ...«, http://www.bundestag.de/mdb14/mdbinfo/1337.htm; zuvor bereits H.-J. Vogel,
Zur Sache 2/96, Bd.2, S.234.

48 Paradigmatisch hierfür das sog. Diäten-Urteil des BVerfG, BVerfGE 40, 296 (317); ähnlich
im Kontext der staatlichen Parteienfinanzierung BVerfGE 85, 264ff.; vergleichbar undeutlich in
der normativen Erfassung der Entscheidung in eigener Sache auch jüngst BVerfGE 103, 111
(140): »Da sie (scil. dieMitglieder desWahlprüfungsgerichts, die alsAbgeordneten in dasGericht
gewählt werden) Mitglieder des Organs sind, über dessen wirksame Bestellung und Zusammen-
setzung im Wahlprüfungsverfahren entschieden wird, sind sie der Natur der Sache nach selbst
Partei«.

49 So namentlich in Großbritannien, Kanada, Frankreich, USA und Italien, vgl. dazu vertie-
fend Ch. Knebel-Pfuhl, Mitwirkungsverbot wegen Befangenheit für Parlamentarier?, 1978,
S.62ff.

50 Vgl. dazu für die staatsrechtliche Diskussion unter der Geltung derWRV etwa E. Tartarin-
Tarnheyden, in: Anschütz/Thoma (Hrsg.), Handbuch des Deutschen Staatsrechts, Bd. I, 1930,
§38, S.413 (426f.); für die Zeit davor J. Hatschek, Das Parlamentsrecht des Deutschen Reiches –
Erster Teil, 1915, S.627.
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eigener Sache. Soweit sich das Schrifttum der Fragestellung zugewandt hat, wer-
den entweder Einzelaspekte dargestellt oder Gegenstand der Erörterung ist die
denkbare Befangenheit einzelnerAbgeordneter51, nicht aber solche Fallkonstella-
tionen, bei denen die Besorgnis voreingenommener Entscheidung bei allenAbge-
ordneten besteht52. Obgleich durchaus Unbehagen gegenüber derartigen parla-
mentarischen Entscheidungen in eigener Sache allenthalben spürbar wird53, en-
den darauf bezogene Stellungnahmen zumeist lakonisch54 oder resignativ55. Die
Entscheidung der Parlamentarier über die sie betreffende staatliche Politikfinan-
zierung wird als unausweichlich oder als kleineres Übel gegenüber allen seither
diskutierten Lösungsansätzen hingenommen. Der These, dass die hierüber ent-
scheidenden Parlamentarier im Sinne der klassischen Begrifflichkeiten befangen
seien, wird der Einwand entgegengesetzt, eine solche Annahme führe geradewegs
dazu, dass die Abgeordneten in ihrer Gesamtheit von der Entscheidungsfindung
ausgeschlossen seien56. Überzeugende Lösungen für das dann auftretende Kom-
petenzloch seien bislang nicht angeboten worden57. Freilich erinnert eine solche
Sicht der Dinge an den Zirkelschluss, nach dem nicht sein kann, was nicht sein
darf. Denn die die Besorgnis der Befangenheit auslösenden Umstände werden
nicht in Abrede gestellt. Damit aber vermengt die genannte Auffassung in unzu-
lässigerWeise die Schwierigkeiten adäquater Rechtsfolgenbestimmungen mit der

51 Vgl. nur Ch. Knebel-Pfuhl, Mitwirkungsverbot wegen Befangenheit für Parlamentarier?,
1978, S.61f. und passim.

52 Im Schrifttum teilweise alsOrganbetroffenheit des gesamten Parlaments bezeichnet, so von
H.-P. Schneider, in: Grimm/Maihofer (Hrsg.), Gesetzgebungstheorie und Rechtspolitik, 1988,
S.327 (340); dazu jetzt auch dieDissertation von J. Ch. v.Waldthausen, GesetzgeberischeGestal-
tungsfreiheit und öffentlicheKontrolle imVerfahren zur Festsetzung derAbgeordnetenentschä-
digung, 2000, dessen Lösungsvorschläge (Öffentlichkeitskontrolle, verstärkte Begründungs-
pflicht des Diätengesetzes) sich freilich ganz in den konventionellen Bahnen der seit jeher vorge-
tragenen Kompensationsversuche für die an sich unerwünschte Entscheidung in eigener Sache
halten und der deshalb zu dem Fazit gelangen muss, dass die Lösung des Problems noch nicht in
Sicht sei, vgl. dazu a.a.O., S.335 sowie noch unten.

53 Vgl. bereits F.-J. Peine, JZ 1985, 914ff. sowie etwa H.-P. Schneider, in: Grimm/Maihofer
(Hrsg.), Gesetzgebungstheorie und Rechtspolitik, 1988, S.327ff.; H.H. Rupp, ZG 1992, 285ff.;
H.-J. Vogel, ZG 1992, 293 (293);W.Henke, Der Staat 31 (1992), 98ff.; J. Isensee, in: FS für Schie-
dermair, 2001, S.181 (181ff.);D. Grimm, in: Schneider/Zeh (Hrsg.), Parlamentsrecht und Parla-
mentspraxis, 1989, §6 Rn.36ff.; ders., in: Benda/Maihofer/Vogel (Hrsg.), Handbuch des Verfas-
sungsrechts, 1994, §14 Rn.81; aus der Politik etwa der AbgeordneteNorbert Geis anlässlich der
9. Sitzung der Gemeinsamen Verfassungskommission, Zur Sache 2/96, Bd.1, S.478: »Das ethi-
sche Prinzip, daß wir nicht Richter in eigener Sache sein dürfen, ist ein, wie ich meine, wichtiges
Prinzip unserer Verfassung«.

54 EtwaH.H.Klein, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.),HStR II, 1998, §41Rn.3,mit dem lapidaren
Hinweis: »Selbstbetroffenheit des Abgeordneten schließt seine Beteiligung an der Abstimmung
nicht aus.«.

55 Dazu sogleich im Text.
56 Etwa vonCh. Knebel-Pfuhl, Mitwirkungsverbot wegen Befangenheit für Parlamentarier?,

1978, S.62.
57 Vgl.D.Grimm, in: Schneider/Zeh (Hrsg.), Parlamentsrecht undParlamentspraxis, 1989, §6

Rn.38.
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zuvor zu beantwortenden Frage nach demVorliegen eines bestimmten Befangen-
heitstatbestandes und wirkt damit problemverkürzend. Dass vor diesem Hinter-
grund der bloße Verweis auf eine im Bereich des Politikfinanzierungsrechts weite
Gestaltungsbefugnis des Gesetzgebers58 ebenso wenig einen problemadäquaten
Zugriff darstellt, wie die Hoffnung darauf, »... dass die Politiker selbst Mäßigung
üben und dem Volk mit gutem Beispiel vorangehen«59, liegt auf der Hand.
Schließlich verhält sich auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-

richts gegenüber denmit der Entscheidung in eigener Sache verbundenen Proble-
men, insbesondere soweit diese auf dem Fehlen struktureller Interessensdiver-
genzen der Entscheidungsträger beruhen, ambivalent. So hat sich das Gericht in
seiner die nach thüringischem Recht gewährten Funktionszulagen betreffenden
Entscheidung jüngst auf den Standpunkt gestellt, jedenfalls im Bereich der Parla-
mentsautonomie könne eine verfassungsgerichtliche Kontrolle der Entscheidung
in eigener Sache nur anhand »sehr allgemeiner Kriterien und Leitgesichtspunkte«
erfolgen60 und hat damit seine Kontrollkompetenz bis zur Unkenntlichkeit zu-
rückgenommen. Doch ist auf der anderen Seite auch eine zunehmende Sensibili-
sierung des Gerichts mit Blick auf die durch die Entscheidung in eigener Sache
aufgeworfenen strukturellen Kontrolldefizite zu verzeichnen. Hatte es in der vo-
rerst letzten Entscheidung zur staatlichen Parteienfinanzierung noch – in der nor-
mativenAnbindung allerdings undeutlich – vom fehlendenKorrektiv gegenläufi-
ger Interessen gesprochen, das die staatliche Politikfinanzierung kennzeichne61,
erkannte es in der Rundfunkentscheidung an, dass auch der parlamentarischeGe-
setzgeber, der an sich dem Schutz der Rundfunkfreiheit vor außerpublizistischen
Einflüssen verpflichtet sei, ob einer nicht auszuschließendenNeigung zur Instru-
mentalisierung des Rundfunk seinerseits kontrolliert werdenmüsse62. In der Ent-
scheidung zumMaßstäbe-/Finanzsausgleichgesetz hat dasGericht schließlich die
Einhaltung der staatliches Handeln legitimierenden Distanz zwischen Interesse
undEntscheidungsgegenstand auch gegenüber demparlamentarischenGesetzge-
ber angemahnt und als Gegenbild zur eigeninteressierten Entscheidung den unter
dem distanzsichernden Schleier des Nichtwissens agierenden Gesetzgeber ge-

58 So etwa H.H. Klein, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz (Hrsg.), GG, Bd. III, 1999, Art. 48
Rn.181; im Ergebnis auch J. Ch. v.Waldthausen, Gesetzgeberische Gestaltungsfreiheit und öf-
fentliche Kontrolle im Verfahren zur Festsetzung der Abgeordnetenentschädigung, 2000,
S.218f.

59 So der Lösungsansatz zum Fragenkreis Entscheidung in eigener Sache im Bereich staatli-
cher Politikfinanzierung beiH.-P. Schneider, in: Benda/Maihofer/Vogel (Hrsg.), Handbuch des
Verfassungsrechts, 1994, §13 Rn.127; ähnlich J. Isensee, in: FS für Schiedermair, 2001, S.188
(210): »MeinVorschlag ist dagegen ebenso unkonventionell wie banal:Wenn es zumÄrgernis ge-
worden ist, daß Personen, welche Gesetze machen, sie nicht einhalten, so sollte dieWende dahin
gehen, dass sie künftig Gesetze befolgen«.

60 BVerfGE 102, 224 (240). Dazu noch unten Kapitel 3, S.87ff.
61 BVerfGE 85, 264 (292).
62 BVerfGE 90, 60 (89).
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zeichnet63. So begrüßenswert diese Entscheidungen imHinblick auf dieWahrung
des verfassungsstaatlichen Distanzgebots auch sind, so ist doch festzuhalten, dass
es sich um Einzelfallentscheidungen ohne systematischen Zugriff handelt. Nicht
ganz zu Unrecht ist etwa gegenüber der Entscheidung zum Maßstäbegesetz der
Vorwurf erhoben worden, die Berufung auf Rechtsphilosophen ersetze keine
dogmatische Herleitung und Begründung64.

2. Abschnitt: Gang der Untersuchung

Damit ist zugleich die weitere Fragestellung der Untersuchung umschrieben. Es
geht um das im Rahmen parlamentarischer Entscheidungsfindung durchaus pre-
käre Verhältnis von verfassungsstaatlichem Distanzgebot und dem legitimen Ei-
geninteresse der handelnden Entscheidungsträger und darum, wie diesen beiden
gegenläufigen Handlungsparameter bei parlamentarischen Entscheidungen inte-
griert und zum Ausgleich gebracht werden können.
Die Untersuchung klärt zunächst in Kapitel 2 den häufig verwandten, aber sel-

ten definitorisch gefassten Begriff der Entscheidung in eigener Sache. Sodann
werden dieAnwendungsfelder aufgezeigt, in denen es zu einer parlamentarischen
Entscheidung in eigener Sache kommt. Dabei wird als Paradigma der Entschei-
dung in eigener Sache die parlamentarische Entscheidung über die staatliche Ab-
geordnetenfinanzierung gewählt und im weiteren Verlauf der Untersuchung die
spezifische Problematik einer derart strukturierten Entscheidungsfindung exem-
plifiziert.
Dazu erfolgt im 2. Teil der Untersuchung eine umfassende Darstellung und

verfassungsrechtliche Würdigung des staatlichen Abgeordnetenfinanzierungs-
rechts. Dabei wird sich in Kapitel 3 erweisen, dass die Ausgestaltung des Entschä-
digungsrechts in einem zergliederten und unübersichtlichen System von Einzel-
leistungen aufgefächert ist, wobei wesentliche Bausteine der Entschädigungsleis-
tungen einer verfassungsrechtlichen Kontrolle nicht standhalten. Vor diesem
Hintergrund ist das Abgeordnetenfinanzierungsrecht als defizitär zu kennzeich-
nen. Kapitel 4 stellt die in Rechtsprechung und Literatur entwickelten Kompen-
sationsversuche, mit deren Hilfe auf die als unausweichlich angesehene Entschei-
dung in eigener Sache und deren negative Folgen reagiert werden soll, dar und
unterzieht sie einer kritischen Würdigung. Dabei zeigt sich, dass mit Hilfe der
vorgeschlagenen Instrumentarien die strukturellenDefizite, diemit der Entschei-
dung in eigener Sache verbunden sind, nicht adäquat erfasst und gelöst werden
können.

63 BVerfGE 101, 158 (217f.).
64 J. Wieland, DVBl. 2000, 1310 (1312).

Kapitel 1: Einleitung
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Teil3 der Untersuchung ist deshalb der Erarbeitung eines Lösungsansatzes ge-
widmet. Dabei werden die oben dargestellten verfassungswidrigen Ergebnisse im
Bereich desAbgeordnetenfinanzierungsrechts als Folge eines strukturell defizitä-
ren Entscheidungsverfahrens dargestellt. Hierzu wird zunächst in den Kapiteln 5
bis 7 der Grundgedanke verfassungsstaatlichen Distanzschutzes entwickelt und
nachgewiesen, dass die parlamentarische Entscheidung in eigener Sache zwar mit
der Wahrung der verfassungsstaatliche Herrschaftsausübung legitimierenden
Distanz kollidiert, dass aber die Existenz des Spannungsverhältnisses von Dis-
tanz undEigennutz vorgegeben ist.Nicht ohneGrundwird die Frage, wie diemit
der Herrschaft des Rechts notwendig verbundene Subjektivität der Rechtserzeu-
ger und Anwender mit dem notwendigen Objektivitätsanspruch versöhnt wer-
den kann, zu den spezifischen Herausforderungen des Verfassungsstaats gezählt.
Vor diesemHintergrundwird in der Bearbeitung dargestellt, wie der parlamenta-
rische Repräsentationsprozess im demokratischen Verfassungsstaat strukturiert
ist und wie darin der Antagonismus von Distanz und Eigennutz – unter im Ein-
zelnen näher dargestellten Funktionsvoraussetzungen – im doppelten Wortsinne
aufgehoben werden kann.
Teil 4 der Untersuchung setzt diese Erkenntnisse de constitutione lata um und

zeigt Lösungen des Problems der Entscheidung in eigener Sache im Abgeordne-
tenfinanzierungsrecht auf. Die Untersuchung wird von einer Zusammenfassung
ihrer wichtigsten Ergebnisse und einem Ausblick beschlossen.

2. Abschnitt: Gang der Untersuchung



Kapitel 2

Bestandsaufnahme

Im Zentrum der nachfolgenden Analyse steht die Frage der verfassungsrechtli-
chen Zulässigkeit parlamentarischer Entscheidungen in eigener Sache. Bevor sich
die Untersuchung im Weiteren mit den Voraussetzungen und Grenzen solcher
Entscheidungen beschäftigt, erfolgt zunächst in diesemKapitel eine Bestandsauf-
nahme. Daneben dienen die nachfolgendenÜberlegungen aber auch der Ein- und
Abgrenzung.

1. Abschnitt: Begriffsklärung

A. Unschärfe des Begriffs »Entscheidung in eigener Sache«

Im Grunde ist die Situation bei dem Problemkreis »Entscheidung in eigener Sa-
che« derjenigen bei der Verwendung der Topoi Politik-, Parteien- oder Staatsver-
drossenheit durchaus vergleichbar. Der Begriff wird, wie ein kurzer Blick in die
einschlägige Rechtsprechung und Literatur1 zeigt, nicht eben selten verwandt,
freilich kaum definiert und teilweise als Chiffre verwandt, die je nach intendier-
tem Ergebnis verschieden eingesetzt und instrumentalisiert wird. In die verfas-
sungsrechtliche Debatte eingebracht wurde der Ausdruck vonHansHerbert von
Arnim in einer seiner erstenUntersuchungen zumRecht der Abgeordnetenfinan-
zierung. Der Autor hatte zunächst in einer Stellungnahme zum Recht der Ab-
geordnetenfinanzierung die Entscheidung der Abgeordneten über die Abgeord-
netenfinanzierung als »Selbstbewilligungsverfahren« und »Insichgeschäft« be-
zeichnet2. Der aus der zivilrechtlichen Nomenklatur stammende Ausdruck »In-
sichgeschäft« wurde von ihm dann auf das vorliegende Problem übertragen, ist
zwischenzeitlich freilich zu einem Kampf- und Reizbegriff geworden3. Dies mag

1 Vgl. aber neustensA. Lediger, Die Entschädigung der Bundestagsabgeordneten, 2001, S.44:
»Eine Entscheidung in eigener Sache liegt vor, wenn das Parlament von der Entscheidung in sei-
ner Eigenschaft als Verfassungsorgan betroffen ist«, die es freilich versäumt, den dogmatischen
Gehalt des Topos der Entscheidung in eigener Sache adäquat zu entfalten; zuvor bereitsH.-J. Vo-
gel, ZG 1992, 293 (293).

2 Vgl.H.H. v.Arnim, Die Abgeordnetendiäten, 1974, S.41 (41).
3 Vgl. einerseitsH.H. v.Arnim, Die Abgeordnetendiäten, 1974, S.41 (41); ders., Abgeordne-

tenentschädigung und Grundgesetz, 1975, S.74 (74); ders., Reform der Abgeordnetenentschädi-
gung, 1976, S.45 (45); ders., in: BK, 1999, Art. 48 Rn.94 sowie etwaW. Schmitt Glaeser, in: FS für
Stern, 1997, S.1183 (1194) andererseits.
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ein Grund dafür sein, dass sich in späteren Untersuchungen zumeist der Aus-
druck »Entscheidung in eigener Sache« zur Beschreibung des verfassungsrechtli-
chen und -politischen Problems findet und nüchtern festgestellt wird: »Das
Grundproblem der staatlichen Politikfinanzierung liegt darin, dass die Begüns-
tigten selbst entscheiden«4. Gleichwohl sind in den genannten Arbeiten auch mit
diesem Ausdruck nicht unerhebliche Polarisierungen verbunden, so wenn die
Problematik der Entscheidung in eigener Sache imRecht der staatlichen Parteien-
finanzierung in einem Atemzug mit ideologisch besetzten Begriffen wie »Ein-
heitsparteien« oder »Gleichschaltung« genannt wird5. Neben diesen pointierten
Zuspitzungen finden sich im Schrifttum aber auch Formulierungen, die die Ent-
scheidung in eigener Sache in die Nähe von Befangenheitsregelungen rücken6.
Freilich lässt sich eine gewisse Definitionsscheue nicht nur bei den Autoren

feststellen, die die Entscheidung in eigener Sache als ein verfassungsrechtliches
Problem ansehen. Auch Stellungnahmen, die dem diametral entgegengesetzt die
Entscheidung in eigener Sache als eine in repräsentativen Demokratien demokra-
tietheoretisch und praktisch unausweichliche Notwendigkeit ansehen, versäu-
men es, eine Konturierung des Begriffs der Entscheidung in eigener Sache zu ver-
suchen, bevor sie ihn als konturenlos verabschieden7.

4 H.H. v.Arnim, Der Staat als Beute, 1993, S.342 (342).
5 So heißt es etwa in der Schrift »Der Staat als Beute«, die ja denUntertitel trägt »Wie Politiker

in eigener Sache Gesetze machen« unter der Gliederungsüberschrift »Entscheidung in eigener
Sache«: »InWahrheit verhalten sich unsere Parteien dort, wo sie durchBlockbildungen in Sachen
Politikfinanzierung die Konkurrenz ausschalten, partiell selbst wie Einheitsparteien östlichen
Musters« und auf der gleichen Seite wird ausgeführt: »Wird nun aber die Opposition gleichge-
schaltet, entfällt das bewegend-aktive Element, das wie die Unruhe einer Uhr die Öffentlich-
keitskontrolle in Funktion hält«, vgl.H.H. v.Arnim, Der Staat als Beute, 1993, S.344 (344). Al-
lerdings kämpft auch die Gegenauffassung mit harten Bandagen, so wenn es mit Blick auf die
Ausführungen v.Arnims heißt, hinter dem Lamento über Parteien-, Politik- und Demokratie-
verdrossenheit verberge sich einAntiparteienaffekt und eine antipluraleGrundhaltung, vgl. etwa
P. Lösche, ZParl 1995, 149 (154).

6 Vgl. H.H. v.Arnim, in: Schneider/Zeh (Hrsg.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis,
1989, §16Rn.28: »Über dieAusgestaltung der Entschädigung, d.h. über ihreHöhe und Struktur,
entscheidet das Parlament »in eigener Sache« und ist deshalb nicht unbefangen« – die Abgeord-
netenfinanzierung betreffend; H.-J. Vogel, ZG 1992, 293 (295), spricht vom »Oberbegriff der
möglichen Befangenheit« und F.-J. Peine, JZ 1985, 914ff., gar vom »befangenen Abgeordneten«;
vgl. auchH.-P. Schneider, in: Maihofer/Grimm (Hrsg.), Gesetzgebungstheorie und Rechtspoli-
tik, 1988, S.327 (331), der sich aber gegen eine Anlehnung an die Befangenheitsterminologie aus-
spricht.

7 Vgl. S. Broß, ZParl 2000, 424 (425), der imHinblick auf die Entscheidung in eigener Sache im
Bereich der Diätengesetzgebung unter Berufung auf Art. 48 Abs.3 Satz 3 GG schlicht festhält:
»Die Formel hat für mich deshalb letztlich keinen Aussagegehalt«; ähnlich etwaH.H. Klein, in:
FS für Blümel, 1999, S.225 (253): »Entscheidungen des Parlaments in eigener Sache erfordern be-
sonderen politischen Takt, bilden aber keine selbstständige verfassungsrechtliche Kategorie par-
lamentarischen Handelns«. Zu Unrecht nimmtH.H. Klein für die auch an anderer Stelle geäu-
ßerte Auffassung, »der konturlose Begriff der Entscheidung in eigener Sache (sei) – bestenfalls –
eine politische, nicht aber eine verfassungsrechtliche Kategorie« (H.H. Klein, in: Maunz/Dürig/
Herzog/Scholz (Hrsg.), GG, Bd. II, 1999, Art. 48 Rn.149) die Rechtsprechung des BVerfG in

1. Abschnitt: Begriffsklärung
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Die Rechtsprechung hat zu einer Begriffsklärung wenig beigetragen. Das Bun-
desverfassungsgericht hat den Begriff der Entscheidung in eigener Sache häufiger
verwandt, ihn dabei aber auf gänzlich unterschiedlichen Anwendungsgebieten
maßstäblichwerden lassen. So spricht dasGericht in einer seiner frühen Entschei-
dungen aus dem Jahre 19548 in einer klassischenGewaltenteilungskonfliktsituati-
on9 die Entscheidung in eigener Sache wie folgt an: »... handelt es sich in beiden
Fällen um einen Akt der Selbstkontrolle der Verwaltung, also um eine Entschei-
dung in eigener Sache«. Diese Entscheidung aufgreifend, heißt es später im Kon-
text der dritten Gewalt, dass »... niemand in eigener Sache Richter und ein zur
Streitentscheidung berufenes Gericht nicht zugleich Partei in einem von ihm zu
entscheidenden Rechtsstreit sein kann«10 und an anderer Stelle zieht das Gericht
aus diesen Überlegungen die Konsequenz, dass die »... richterliche Tätigkeit ...
daher Neutralität und Distanz gegenüber den Verfahrensbeteiligten« erfordert11.
Dabei gehöre der Grundsatz, dass niemand in eigener Sache Richter sein kann, zu
den rechtsstaatlichen Prinzipien12. Mit dieser Klarstellung erteilte das Gericht ei-
ner im Verfahren ventilierten und auch zur Grundlage der Entscheidung des Be-
rufungsgerichts des Ausgangsverfahren erhobenen Interpretation eine Absage,
wonach der überlieferte Grundsatz des nemo iudex in causa sua nur für Entschei-
dungen der Gerichte Geltung beanspruche und nicht auf Entscheidungen der
Verwaltungsbehörden zu übertragen sei13. Das Bundesverfassungsgericht stellte

Anspruch. Das Gericht hatte nämlich im Diätenurteil gerade wegen der Besonderheit der Ent-
scheidung in eigener Sache im Bereich des Diätenrechts ein selbstständige Entscheidung über je-
de Erhöhung gefordert und damit die parlamentarische Entscheidung in eigener Sache nicht als
Situation gekennzeichnet, in der besonderer politischer Takt gefordert wäre, sondern hier einen
besonderen, den Gesetzgeber rechtlich bindenden, Gesetzesvorbehalt installiert.

8 BVerfGE 3, 377 (382); s.a. BVerfGE 4, 331 (347): »Der weisungsgebundene Beamte der be-
teiligtenVerwaltung erscheint nach derNatur der Sache selbst als Partei. Er kann nicht durch den
Satz, er sei als Richter nicht weisungsgebunden, aus einemRepräsentanten der Exekutive für ein-
zelne Geschäfte in einen Repräsentanten der Rechtsprechung verwandelt werden. Bei solchem
Ausmaß der Vermischung von Verwaltung und Rechtsprechung ist das Prinzip der Gewaltentei-
lung i.S.v. Art. 20 Abs.2 GG im Kern verletzt.«

9 In der Sache ging es im Ausgangsverfahren um die Überprüfung einer die Kündigung eines
bei der FreienHansestadt Bremen beschäftigten Schwerbehinderten bestätigende Entscheidung.
Die Hauptfürsorgestelle hatte zunächst die Zustimmung zu dieser Kündigung verweigert. Ge-
gen diese Zustimmungsverweigerung legte der Präsident des Senats Beschwerde ein, der er – auf-
grund der gesetzlichen Vorschriften hierfür zuständig – im Rahmen des Beschwerdeverfahrens
abhalf und die Zustimmung zur Kündigung selbst erteilte (vgl. BVerfGE 3, 377 [378]). Die nach
Erschöpfung des Rechtswegs erhobene Verfassungsbeschwerde richtete sich im Wesentlichen
gegen die die »Entscheidung in eigener Sache« zulassendenVerfahrensbestimmungen; sie hatte in
der Sache keinen Erfolg.

10 BVerfG 2 BvF 1/00, http://www.bverfg.de, Absatz-Nr.117; BVerfGE 67, 65 (68); 60, 172
(202f.).

11 BVerfGE 21, 139 (146).
12 BVerfGE 3, 377 (381).
13 Vgl. BVerfGE 3, 377 (378); das imAusgangsverfahren judizierendeVerwaltungsgericht hat-

te im Hinblick auf das Verbot, in eigener Sache zu entscheiden, gar von einem »obersten allge-
mein Rechtsgrundsatz« gesprochen, vgl. BVerfGE a.a.O.

Kapitel 2. Bestandsaufnahme
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demgegenüber klar, dass der Grundsatz unparteiischer Entscheidung unabhängig
und unbeschadet einfach-rechtlicher Normierungen bereits aus Verfassungs-
gründen jedenfalls in der zweiten und dritten Gewalt zu beachten ist.
Neben diesen Verfahren14 aus eben den Bereichen von Exekutive und Judikati-

ve hatte das Gericht sich aber auch mit dem Gedanken systemwidriger Entschei-
dungsverfahren durch parlamentarische Entscheidungen in eigener Sache zu be-
fassen. Als Beispiel sei hier zunächst das berühmte Diätenurteil aus dem Jahre
1975 angeführt. Dort führte das Gericht aus: »In einer parlamentarischen Demo-
kratie lässt es sich nicht vermeiden, dass das Parlament in eigener Sache entschei-
det, wenn es um die Festsetzung der Höhe und die nähere Ausgestaltung der mit
dem Abgeordnetenstatus verbundenen finanziellen Regelung geht«15.
Auch das die Diskussion um die Zulässigkeit staatlicher Parteienfinanzierung

vorerstabschließendeUrteil ausdemJahre1992griffdenAspektderEntscheidung
in eigener Sache auf, formulierte daraus resultierende Bedenken freilich derart in-
direkt, dass neuer Streit um die Interpretation der einschlägigen Ausführungen
vorprogrammiert war16. Der Senat stellte insoweit lediglich lapidar fest: »Denn
ähnlichwie bei der Festlegung der Bezüge vonAbgeordneten und sonstigen Inha-
bern politischer Ämter ermangelt das Gesetzgebungsverfahren in diesem Bereich
regelmäßig des korrigierenden Elements gegenläufiger politischer Interessen«17.
In seiner neuesten Entscheidung zur Zulässigkeit der so genannten Funktions-

zulagen18 hat dasGericht entschieden, dass die Regelungsmacht des Parlaments in
eigenen Angelegenheiten nicht unbegrenzt bestehe, sie werde vielmehr – soweit
die Funktionszulagen in Rede stünden – durch Art.38 Abs.1 GG einge-
schränkt19.

14 Es handelt sich dabei um keine abschließende Aufzählung.
15 BVerfGE 40, 296 (317).
16 NachHans Hugo Klein sind aus den Formulierungen des Gericht keinerlei »strikte verfas-

sungsrechtliche Folgerungen abzuleiten« (vgl.H.H. Klein, in: FS für Blümel, 1999, S.223 [252]);
demgegenüber fordertHansHerbert von Arnim in solchen Fallkonstellation eine besonders ho-
he verfassungsgerichtliche Kontrolldichte (vgl. etwa H.H. v.Arnim, in: BK, 1999, Art. 48
Rn.94f.) undWilhelmHenke spricht mit Blick auf die parlamentarische Entscheidung in eigener
Sache von einem Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip (W. Henke, in: BK, 1999, Art. 21
Rn.321).

17 BVerfGE 85, 264 (292).
18 Unter Funktionszulagen versteht man die gesetzliche Gewährleistung von zusätzlichen

Entschädigungen mit Einkommenscharakter für Abgeordnete mit besonderen Funktionen.
19 BVerfG 2 BvH 3/91, http://www.bverfg.de, Absatz-Nr.55. Die Entscheidung ist im

Schrifttum begrüßt worden (z.B. H.-P. Schneider, in: FS 50 Jahre BVerfG, Bd. II, 2001, S.627
[646]). Bedenklich ist aber die Aufweichung des Grundsatzes einer formal zu verstehenden
Gleichheit desAbgeordnetenstatus. Und auch in tatsächlicherHinsicht erstaunt die Begründung
desGerichts.Wenn nämlich dieAlimentation so bemessenwird, dass sie als angemessen im Sinne
der jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften anzusehen ist, was wegen des Verständnisses
der Abgeordnetentätigkeit als Beruf ja gerade bedeutet, dass sie zur Grundlage einer dem Abge-
ordnetenamt angemessenen Lebensführung gemacht werden kann, verwundern Zulagen. Sie
sind ja nicht als leistungsbezogene Gehälter konzipiert.

1. Abschnitt: Begriffsklärung



20

Diese Verfahren haben durchaus Fälle zumGegenstand, die man als Konstella-
tionen einer Entscheidung in eigener Sache ansehen kann20, auch werden die dort
drohenden Gefahren thematisiert. Eine begriffliche oder dogmatische Klärung
des Problemkreises der parlamentarischen Entscheidung in eigener Sache ist da-
mit aber nicht verbunden. Nicht zuletzt deshalb haben diese Entscheidungen im
Schrifttum auch erhebliche Kritik erfahren. In der Tat scheint das Gericht von ei-
ner »selbstredenden« Klarheit des Problemkreises auszugehen. Vergleichbares
gilt für die Landesverfassungsgerichte. Auch dort wird imKontext der staatlichen
Politikfinanzierung von einer Entscheidung in eigener Sache gesprochen, ohne
dass der Begriff hinreichend konturiert wird21.
Allerdings ist diese Kritik an der Rechtsprechung zu relativieren: Auch wenn

den Entscheidungen weder eine eindeutige begriffliche Festlegung noch eine
deutliche verfassungsrechtliche Verortung aus der Entscheidung in eigener Sache
abgeleiteter Restriktionen zu entnehmen ist, lassen sich den Judikaten immerhin
gewisse verfassungsrechtliche Koordinaten und Leitlinien entnehmen, die bei der
Entscheidung in eigener Sache relevant sind. So geht das Bundesverfassungsge-
richt davon aus, dass bei Entscheidungen in eigener Sache die »normalen« Aus-
gleichsmechanismen repräsentativer Entscheidungsfindung, die eine uner-
wünschte, weil übermäßige Einbringung bestimmter Sonderinteressen ausfiltern,
versagen können (»fehlt regelmäßigKorrektiv gegenläufiger Interessen«) und der
damit an sich geforderte Distanzschutz (»Neutralität bei der Amtsführung«) ent-
fällt. Es stellt die Entscheidung in eigener Sache in den Kontext der Gewaltentei-
lung, verlangt insoweit die Einhaltung gewisser Anforderungen im Gesetzge-
bungsverfahren (»esmüssen auch gegenläufige Interessen eingebracht und beach-
tet werden«) und aktiviert gegenüber solchen Entscheidungen entweder eine im
Nachhinein einsetzende verfassungsgerichtliche Kontrolle oder schlägt – gleich-
sam präventiv – den Rückgriff auf außenstehenden Sachverstand, mithin struktu-
relle Korrekturen vor. Darauf wird in den folgenden Kapiteln noch zurückzu-
kommen sein.
Die angeführten Stellungnahmen in Rechtsprechung und Literatur verdeutli-

chen freilich eine grundsätzliche Ambivalenz des Begriffs der Entscheidung in ei-
gener Sache. Sein Vorteil ist seine grundsätzliche Anwendungs- und Deutungsof-
fenheit, die es ermöglicht, den Terminus bereichsübergreifend zur Geltung zu
bringen. Damit ist indes zugleich sein großer Nachteil benannt: Ohne eine ent-
sprechende Konkretisierungsarbeit verliert der Begriff jegliche Kontur bzw. läuft
zumindest Gefahr, aufgrund seiner dann uferlosen Weite in der konkreten An-
wendung leer zu laufen. So lassen sich etwa bei zunächst abstrakter Betrachtung
mehrere Problemkreise ausmachen, bei denen eine Entscheidung in eigener Sache

20 Was aber bereits für die Entscheidung zur staatlichen Parteienfinanzierung nicht eindeutig
ist.

21 Etwa BayVerfGH VerfGH 35, 148 (161).

Kapitel 2. Bestandsaufnahme
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in Rede steht. Von einer Entscheidung in eigener Sache kann nämlich gesprochen
werden,
– wenn die Rechtsfolgen ausschließlich – oder nahezu ausschließlich – die Ent-
scheidenden selbst betreffen, vor allem wenn und soweit es ausschließlich um
finanzielle Regelungen geht,

– wenn die Rechtsfolgen auch die Entscheidenden betreffen,
– wenn von der Entscheidung Auswirkungen auf die Berufs- oder Bevölke-
rungsgruppe ausgeht, der der Entscheidende angehört und etwa auch,

– wenn die Entscheidung die eigene Generation betrifft (Nachhaltigkeit imUm-
weltrecht/Staatsverschuldung).

Auch wenn die Problematik der Entscheidung in eigener Sache im Umweltrecht
und mit Abstrichen auch im Recht der Staatsfinanzen durch normative Umset-
zungen (Nachhaltigkeitserfordernisse im Umweltrecht oder die Junktimklausel
des Art. 115 Abs.1 Satz 2 GG)22 eine gewisse Wirksamkeit entfalten konnte, be-
steht doch die Gefahr, dass der Begriff nicht operationalisierbar ist. Denn in einer
parlamentarischen Demokratie lässt es sich ja in der Tat nicht vermeiden, dass die
entscheidenden Politiker von vielen ihrer Entscheidungen auch bisweilen äußerst
fühlbar betroffen sind23. Um aus einer etwaigen Konfliktkonstellation bei der
Entscheidung in eigener Sache überhaupt justiziable Konsequenzen ziehen zu
können, bedarf es daher weiterer begrifflicher und gegenständlicher Eingrenzun-
gen24.

B. Parallele zu den Ausschließungs- bzw. Befangenheitsregelungen

Angesichts der aufgezeigten Schwierigkeiten und Deutungsoffenheiten ist im
Schrifttum vorgeschlagen worden, den Begriff der Entscheidung in eigener Sache
in Beziehung zu den rechtsstaatlichen Befangenheitsregelungen zu setzen25. An-
haltspunkte einer solchen Sichtweise finden sich auch in der (landes-) verfas-
sungsgerichtlichen Rechtsprechung. So führt etwa der Thüringische Verfassungs-
gerichtshof im Rahmen eines gegen die landesrechtlichen Diätenregelungen
geführten Normenkontrollverfahrens aus, die besondere Problematik der Abge-
ordnetenentschädigung liege darin, dass die Abgeordneten selbst über die Höhe

22 Dazu etwaW. Höfling, Staatsschuldenrecht, 1993, S.158ff. und passim.
23 Beispielsweise bei Regelungen die direkten oder indirekten Steuern betreffend.
24 Zu der begrifflichen Seite sogleich im Text.
25 S. etwaH.H. v.Arnim, in: Schneider/Zeh (Hrsg.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis,

1989, §16 Rn.28;H.-H. Trute, in: v.Münch/Kunig (Hrsg.), GG, Bd. II, 2001, Art. 48 Rn.28; s.a.
K. Stern, StaatsR, Bd. I, 1984, S.1065f. z.T. wird im Schrifttum auch versucht, das Kriterium der
Befangenheit (wohl wegen der Verankerung im Rechtstaatsprinzip) durch den Begriff der Be-
troffenheit zu ersetzen (so etwaH.-P. Schneider, in: Grimm/Maihofer [Hrsg.], Gesetzgebungs-
theorie und Rechtspolitik, 1988, S.327 [332]). Für sich genommen, ist damit freilich keine hand-
habbarere oder deutlichere Begriffsbildung gelungen.
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und Struktur der Entschädigungszahlungen entschieden, »... so dass der Verdacht
der Befangenheit« entstehe26.

I. Judikative und exekutive Befangenheitsregelungen

BefangenheitsregelungengehörenzumKernbestand rechtsstaatlicherVerfasstheit
und finden sich in derRechtsordnung an zahlreichen Stellen27.Namentlich imBe-
reich der Judikative gehört der Grundsatz unparteiischer Entscheidung zu den
überkommenen Rechtsinstituten. Hier gewährleistet auch bereits die Verfassung,
dass die Beteiligten vor einem neutralen Richter stehen28. Die einfach-rechtlichen
Regelungen über die Ausschließung und die Ablehnung – eine Systematik, die die
meisten Prozessordnungen kennen – sind mithin Ausfluss des Rechtsstaatsprin-
zips29, desWillkürverbots und des Rechts auf den gesetzlichen Richter30. Auf die-
ser Linie liegt es, wenn das Bundesverfassungsgericht – jedenfalls für den Bereich
der Judikative – das Distanzgebot über Art. 103 Abs.1 GG hinaus dem Verfas-
sungsrecht als allgemeinenGrundsatz entnimmt31. Auch frühere Entscheidungen
hatten die Gebote derNeutralität und der Distanz des Entscheidenden (Richters)
unmittelbar aus derVerfassung abgeleitet.DieVorstellung, dass ein unparteilicher
Dritter denRechtsstreit entscheide, seimit denBegriffen »Richter« und»Gericht«
untrennbar verbunden32. Vor diesem Hintergrund kommt den einfach-rechtlich
normierten Befangenheitsregelungen die Aufgabe zu, das Vertrauen der Bürger
und der Öffentlichkeit in die Unparteilichkeit der Gerichte zu schützen33.
Im insoweit mit einer Vorreiterfunktion ausgestatteten Zivilprozess kann ein

Richter wegen eines Ausschließungsgrundes undwegen der Besorgnis der Befan-
genheit abgelehnt werden. Die Zivilprozessordnung unterscheidet damit wie die
anderen Prozessordnungen die Ausschließung kraft Gesetzes und die Ausschlie-
ßung infolge erfolgreicher Ablehnung34. Im Zivilrecht liegt die Besorgnis der Be-
fangenheit dann – und nur dann – vor, wenn ein objektiver vernünftiger Grund
gegeben ist, der die Partei dann auch von ihrem Standpunkt aus befürchten lassen

26 ThürVerfGH ThürVBl. 1999, 60 (62).
27 Dazu noch unten Kapitel 5, S.247ff.
28 BVerfGE 89, 28 (36); J. Schmidt, in: Eyermann (Hrsg.), VwGO, 2000, §54 Rn.2.
29 BVerfGE 21, 139 (145ff.); 46, 37; 60, 214.
30 BVerfGE 21, 139 (145).
31 BVerfGE 89, 28 (36): »Die Beteiligten eines gerichtlichen Verfahrens haben nach Art.101

Abs.1 Satz 2 GGAnspruch auf den gesetzlichen Richter, der sich aus demGerichtsverfassungs-
gesetz, den Prozeßordnungen sowie den Geschäftsverteilungs- und Besetzungsregelungen des
Gerichts ergibt. Darüber hinauswird ihnen durch die Verfassung gewährleistet, dass sie nicht vor
einem Richter stehen, dem es an der gebotenen Neutralität fehlt (BVerfGE 21, 139 [145f.])«.

32 BVerfGE 21, 139 (146)
33 BVerfGE 21, 139 (145); BVerwGE 52, 47 (48) zu §54 Abs.2 VwGO.
34 Dazu L. Rosenberg/K.-H. Schwab/P. Gottwald, ZPO, 1993, §25 I, S.129.
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kann, der Richter werde nicht unparteiisch sachlich entscheiden35. Der Begriff
der Partei i.S.v. §41 ZPO ist weit zu verstehen; Partei ist jeder, für oder gegen den
die Entscheidung wirkt36.
Neben der judikativen ist aber auch die exekutiveAusübung staatlicherGewalt

im Interesse der Unparteilichkeit der Amtsführung in einer Fülle einfach-rechtli-
cher Vorschriften Befangenheitsvorbehalten unterworfen37. Das Anwendungsge-
biet der geschriebenen Befangenheitsregelungen liegt somit zunächst und aner-
kanntermaßen im Bereich der zweiten und dritten Gewalt. Dies könnte dafür
sprechen, Befangenheitsvorschriften im Bereich repräsentativer Entscheidungs-
findung nicht zur Anwendung zu bringen.

II. Ausschließungsregelungen repräsentativ verfasster
Entscheidungsgremien

Freilich finden sich in Bezug auf repräsentativ verfasste Entscheidungsgremien
ebenfalls ausdrückliche Befangenheitsvorbehalte normiert. Genannt werden
können neben den kommunalrechtlichen Mitwirkungsverboten vor allem auch
Vorschriften des bremischen und bayerischen Parlamentsrechts.

1. Parlamentsrechtliche Mitwirkungsverbote

Im gegenwärtigen deutschen Verfassungsraum finden sich nur wenige explizite
Befangenheitsnormierungen.

a) Art. 84 BremVerf

Ausdrücklich normiert ist ein parlamentarisches Mitwirkungsverbot aber in der
Verfassung des Landes Bremen. Dort bestimmt Art.84 BremVerf:

»EinMitglied der Bürgerschaft darf nicht bei Beratungen oder Entscheidungenmitwirken,
die ihm selbst oder seinem Ehegatten, seinem Verwandten bis zum dritten oder Verschwä-
gerten bis zum zweiten Grade oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertrete-
nen Person unmittelbaren Vorteil oder Nachteile bringen können. Das gilt auch, wenn das
Mitglied der Bürgerschaft
1. in der Angelegenheit in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abgegeben

hat oder sonst tätig geworden ist,
2. gegen Entgelt bei jemand beschäftigt ist, der an der Erledigung der Angelegenheit ein

persönliches oder wirtschaftliches Sonderinteresse hat.«

35 BVerfGE 35, 253; 43, 127; 46, 38; BGHZ 77, 72; P. Hartmann, in: Baumbach/Lauterbach/
Albers/Hartmann, ZPO, 2001, §42 Anm.2 b) aa).

36 P. Hartmann, in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 2001, §41 Anm.2.
37 Vgl. nur §§20, 21 VwVfG, §62 LBG u.ä. Dazu und zu den prozessrechtlichen Befangen-

heitsregelungen noch unten Kapitel 5, S.230ff.
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Für eine – vorerst begriffliche –Übertragung der Regelung inArt.84 BremVerf
auf das hier diskutierte Problem der Entscheidung in eigener Sache kann ins Feld
geführt werden, dass die Rechtsstellung der Abgeordneten der Bremischen Bür-
gerschaft weitgehend derjenigen der Bundestagsabgeordneten nach Art.38 Abs.1
GG entspricht38. Art. 84 BremVerf wird als verfassungsunmittelbare Konkretisie-
rung der Rechte aus dem Abgeordnetenmandat verstanden39. Die Norm hat, wie
erwähnt, weder im Bund noch in den Ländern eine ausdrückliche Parallele, steht
aber in enger Beziehung zu den ebenfalls Interessenkollisionen regelnden Inkom-
patibilitätsregelungen, die sich eben auch auf Bundesebene finden40.
Aufgabe von Befangenheitsvorschriften ist es, bei der Mandatswahrnehmung

im Einzellfall entstehende Interessenkonflikte auszuschließen, die auf einer per-
sönlichen oder sachlichen Beziehung zum Beratungsgegenstand oder zur Be-
schlussfassung beruhen41. Mit der Regelung in Art.84 BremVerf soll daher ver-
mieden werden, dass die Entscheidung allein eigennützig und nicht mehr zum
Wohl der Allgemeinheit gefällt wird42. Wie bei sonstigen Befangenheitsregelun-
gen43 geht die Ratio des Art. 84 BremVerf dahin, bereits den »bösen Schein« nicht
unvoreingenommener Entscheidungsfindung zu vermeiden.
Aus diesenÜberlegungen folgt zweierlei: Zum einenmuss – ebenweil es für die

Anwendung der Befangenheitsregelungen nicht auf ein tatsächlich vorhandenes
Motiv desAbgeordneten ankommt, die subjektive Seite also außer Betracht bleibt
– der befangenheitsauslösende objektive Tatbestand klar und eindeutig formu-
liert und feststellbar sein44. Dies ist gewissermaßen das rechtsstaatliche Korrektiv

38 V. Krönig, in: Kröning/Pottschmidt/Preuß/Rinken (Hrsg.), Handbuch der Bremischen
Verfassung, 1991, S.314.

39 V. Krönig, in: Kröning/Pottschmidt/Preuß/Rinken (Hrsg.), Handbuch der Bremischen
Verfassung, 1991, S.314; ähnlich die kommunalrechtlichen Mitwirkungsverbote vgl. etwa E.
Glaser, in: Widtmann/ Grasser, Bayerische Gemeindeordnung, 2001, Art. 49 Rn.1: »Das Recht
und die Pflicht des Gemeinderatsmitglieds, an dessen Beratungen teilzunehmen (Art.48 Abs.1
Satz 2) ist nach Art.49 nicht gegeben, wenn und soweit persönliche Beteiligung i.S. dieser Vor-
schrift besteht«.

40 V. Krönig, in: Kröning/Pottschmidt/Preuß/Rinken (Hrsg.), Handbuch der Bremischen
Verfassung, 1991, S.316; zu dem noch weiter zu diskutierenden Zusammenhang zwischen der in
Art.84 geregelten Interessenkollisionen mit den Inkompatibilitätsvorschriften vgl. auch
BremStGH NJW 1977, 2308f.

41 Zu dieser Ratio etwa OVG NW OVGE 27, 60; H.H. v.Arnim, JA 1986, 1 (1); R. Stober,
KommunalR, 1996, S.102.

42 BremStGH NJW 1977, 2307 (2308) unter Berufung auf BVerfG NJW 1975, 633 (634); die
dort angesprochene »Gefahr von Entscheidungskonflikten und daraus möglicherweise resultie-
render Verfilzungen«, die es abzuwehren gelte, steht allerdings im Kontext des Art. 137 Abs.1
GG. Zu der durch die Entscheidung des BremStGH aufgeworfenen Frage, ob die »Uneigennüt-
zigkeit« der Mandatswahrnehmung material oder verfahrensmäßig zu bestimmen ist, vgl. unten
Kapitel 7, S.431ff.

43 Vgl. nur BVerfGE 9, 268 (286); BVerwGE 75, 214 (230); aus dem SchrifttumH. J. Bonk, in:
Stelkens/Bonk/Sachs (Hrsg.), VwVfG, 2001, §20 Rn.2 m.w.N.

44 Dies schließt auf Verwandte oder Verschwägerte bezogene Zurechnungstatbestände aus.
Insoweit besteht bereits das Problem, dass der betreffendeAbgeordnete häufig etwa über vermö-
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von Vermutungstatbeständen. Zum anderen muss der Gefahr der Konturlosig-
keit solcher Befangenheitstatbestände begegnet werden. Anders als die klassi-
schen prozessualen Ausschließungsregelungen, die von Natur aus auf eine
Einzelfallentscheidung bezogen und damit begrenzt sind, tendieren Befangen-
heitsannahmen für Abgeordnete angesichts des Umstandes, dass die meisten Ent-
scheidungen der Abgeordneten diese auch selbst betreffen, zu einer uferlosen
Weite. Die insoweit notwendige Begrenzung obliegt dem Kausalitätserfordernis
der »Unmittelbarkeit« des erlangten Vor- oder Nachteils. Deshalb darf nach
Art.84Abs.1 Satz 1 BremVerf einMitglied der Bürgerschaft nicht bei Beratungen
oder Entscheidungen mitwirken, die ihm selbst einen unmittelbaren Vorteil oder
Nachteil bringen können. Ein unmittelbarer Vorteil oderNachteil im Sinne dieser
Vorschrift liegt jedenfalls dann vor, wenn die parlamentarische Entscheidung ihn
direkt verursacht45.

b) §141 Abs.1 GO Bay. LT46

Auch das bayerische Parlamentsrecht kennt eine Befangenheitsregelung. Sie ist in
der Geschäftsordnung des Bayerischen Landtags (GO Bay. LT)47 geregelt. Die
einschlägige Vorschrift des §141 GO Bay. LT lautet:

§141 [Ausschluß von der Abstimmung]
»(1) Von derAbstimmung ist einAbgeordneter ausgeschlossen, wenn es sich umAngele-

genheiten handelt, die allein und unmittelbar ihn selbst betreffen.
(2) Gegen die Verweigerung der Zulassung zur Abstimmung ist der sofortige Einspruch

an den Ältestenrat möglich. Dem Einspruch ist Rechnung zu tragen, wenn nicht mindes-
tens zwei Drittel der anwesenden Mitglieder des Ältestenrates widersprechen. Der Ältes-
tenrat entscheidet innerhalb des Landtags endgültig.«

Gegen die in §141 GO Bay. LT geregelte Möglichkeit, Abgeordnete unter den in
der Vorschrift genannten Voraussetzungen von der Abstimmung auszuschließen,

gensrechtliche Beziehungen der in Art.84 Abs.1 BremVerf genannten Personen zumBeratungs-
oder Entscheidungsgegenstand keineKenntnisse hat und sich diese auch nicht ohneweiteres ver-
schaffen kann. Damit ist zugleich ein weiterer Konfliktpunkt angesprochen. Da Verwandte oder
Verschwägerte des Abgeordneten nicht verpflichtet sind, diesem ihren aktuellen Vermögenssta-
tus anzuzeigen (auch das Finanzamt darf wegen des Steuergeheimnisses keine entsprechenden
Auskünfte erteilen), fehlt für denAbgeordneten bereits dieMöglichkeit, den objektivenUmfang
des Mitwirkungsverbots festzustellen (So zu Recht H. Neumann, Die Verfassung der Freien
Hansestadt Bremen, 1996, Art. 84 Rn.2).

45 BremStGH NJW 1977, 2307 sowie H. Neumann, Die Verfassung der Freien Hansestadt
Bremen, 1996, Art. 84 Rn.5. Zu Abgrenzungsproblemen bei der Feststellung der Unmittelbar-
keit vgl. unten Kapitel 7, S.431ff.

46 Vgl. Geschäftsordnung für den Bayerischen Landtag in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18. August. 2000 ((GVBl. S.670, BayRS 1100–3-I), geändert am 18. Oktober 2000 (GVBl.
S.769)

47 In der Fassung der Bekanntmachung vom 1. August. 1985 (GVBl. S.705, BayRS 1100–3-I),
zuletzt geändert am 10. März 1999 (GVBl. S.126).
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werden verfassungsrechtliche Bedenken nicht geltend gemacht48. Die Vorschrift
beruht wie die gesamte Geschäftsordnung des Bayerischen Landtags auf der Er-
mächtigungsnorm des Art.20 Abs.3 BayVerf. Die Geschäftsordnungsautonomie
ist dabei Teil der durch Art.20 BayVerf umfassend gewährten Parlamentsautono-
mie49. Unter Parlamentsautonomie versteht man das Recht des Parlaments, sich
selbst zu organisieren und zu verwalten50. Die in ihr aufgehobene Satzungsauto-
nomie berechtigt das jeweilige Vertretungsorgan zum Erlass einer Geschäftsord-
nung, die als autonome Satzung qualifiziert wird51. Ihr Regelungsgegenstand dür-
fen insbesondere auch Materien sein, die eine Beeinträchtigung des freien
Mandats nach sich ziehen. Solche Fallkonstellationen finden sich auch auf Bun-
desebene – z.B. die Redezeitbeschränkung des §35GOBT– nicht eben selten. Sie
scheinen verfassungsrechtlichen Sprengstoff in sich zu tragen, weil die Rechte aus
dem freien Mandat keinemGesetzesvorbehalt unterliegen und die Geschäftsord-
nung in der Normhierarchie unterhalb des jeweiligen Landes- oder Bundesver-
fassungsrechts steht52. Freilich erweisen sich die dadurch entstehenden Konflikte
bei näherer Betrachtung als wenig explosiv. Dogmatisch bewältigt werden solche
Normkollisionen über die Auslegung nach denGrundsätzen der Einheit der Ver-
fassung bzw. der praktischen Konkordanz, wobei als das das freie Mandat ein-
schränkende verfassungsmäßige Gegenrecht die Parlaments- oder Satzungsauto-
nomie fungiert, als deren einfach-rechtliche Konkretisierung sich wiederum die
Geschäftsordnung dann erweist53.

2. Die kommunalrechtlichen Mitwirkungsverbote

ImRahmen der hier zu entwickelndenDefinition der Entscheidung in eigener Sa-
che kann eine begriffliche Parallele auch zu den kommunalrechtlichen Mitwir-
kungsverboten gezogen werden. Nach den im Wortlaut divergierenden, im nor-
mativen Anliegen aber übereinstimmenden Vorschriften der deutschen Gemein-
deordnungen54, die dabei auf das Vorbild des §25 DGO rekurrieren55, bestehen

48 Vgl.K. Schweiger, in:Nawiaksy/Leusser/Schweiger/Zacher,Die Verfassung des Freistaates
Bayern, Stand: Juli 2000, Art. 23 Rn.5.

49 K. Schweiger, in: Nawiaksy/Leusser/Schweiger/Zacher, Die Verfassung des Freistaates
Bayern, Stand: Juli 2000, Art. 20 Rn.1.

50 H.H. Klein, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz (Hrsg.), GG, Bd. III, 1999, Art. 40 Rn.1;
R.D. Dach, in: BK, 1999, Art. 40 Rn.6.

51 BVerfGE 1, 144 (148).
52 Vgl. bereits BVerfGE 1, 144 (148);R.P.Dach, in: BK, 1999, Art. 40 Rn.29;L.-A. Versteyl, in:

v.Münch/Kunig (Hrsg.), GG,Bd. II, 2001,Art. 40Rn.18;Th.Maunz, in:Maunz/Dürig/Herzog/
Scholz (Hrsg.), GG, Bd. III, 1999, Art. 40 Rn.22; H.-P. Schneider, in: AK-GG, Bd. II, 1989,
Art. 40 Rn.10;M. Morlok, in: Dreier (Hrsg.), GG, Bd. II, 1998, Art. 40 Rn.17.

53 Vgl. dazu im Kontext der Redezeitbeschränkungen BVerfGE 10, 4 (13); 96, 264 (284); aus
dem Schrifttum etwa H.-A. Roll, Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, 2001, §35
Rn.1.

54 Vgl. im einzelnen §18 GO Bad.-Württ, Art. 49 GO Bay., §§38 Abs.2, 20 GO Brdbg, §11
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für die Gemeinderatsmitglieder Mitwirkungsverbote, wenn durch die zu treffen-
de Entscheidung persönliche Interessen der Entscheidenden oder deren Ehegat-
ten, Verwandten und Verschwägerten sowie Arbeitgebern berührt werden. Auf-
gabe der einschlägigen Vorschriften ist es, bei derMandatsausübung im Einzelfall
entstehende Interessenskonflikte auszuschließen, die auf einer persönlichen oder
sachlichen Beziehung zum Beratungsgegenstand oder zur Beschlussfassung be-
ruhen56. Beispielhaft sei hier die Regelung in Nordrhein-Westfalen angeführt.
§31 Abs.1 GO N.-W. lautet:

»Der zu ehrenamtlicher Tätigkeit57 oder in ein Ehrenamt Berufene darf weder beratend
noch entscheidend mitwirken, wenn die Entscheidung einer Angelegenheit
1. ihm selbst
2. einem seiner Angehörigen,
3. einer von ihm kraft Gesetzes oder kraft Vollmacht vertretenen natürlichen oder juristi-

schen Person
einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. Unmittelbar ist der Vorteil oder
Nachteil, wenn die Entscheidung eine natürliche oder juristische Person direkt berührt.«

In der konkreten Anwendung bereiten die kommunalrechtlichen Mitwirkungs-
verbote trotz zwischenzeitlich erfolgter Legaldefinitionen vor allem imHinblick
auf das Unmittelbarkeitserfordernis Schwierigkeiten58. Nach den meisten Ge-
meindeordnungen und der hierzu ergangenen Rechtsprechung ist ein Vor- oder
Nachteil gegeben, wenn der Entscheidende aufgrund der Beziehungen zum Ge-
genstand der Beratung oder Entscheidung tatsächlich ein materielles oder ideelles
Sonderinteresse haben kann, das von der Beratung oder Beschlussfassung gezielt
getroffenwird59. Notwendig ist weiterhin, dass das Sonderinteresse zu einer Inte-
ressenkollision führen können, die die Besorgnis rechtfertigt, dass die Entschei-
dung nicht mehr uneigennützig und nur zumWohle der Gemeinde gefällt wird60.
Angesichts derAnknüpfung an äußere Tatbestandsmerkmale kommt es, wie auch
sonst im Befangenheitsrecht, nicht darauf an, dass die inkriminierte Interessen-

VerfBremHvn, §§35Abs.2, 25HGO, §24KVM.-V., §§39Abs.3, 26NGO, §§31, 43Abs.2GO
N.-W., §22 GO Rh.-Pf., §§30 Abs.1 Satz 4, 27 KSVG Saarl., §§35 Abs.1 Satz 1, 20 GO Sachs.,
§§36 Abs.1 Satz 1, 31 GO S.-A., §§32 Abs.3, 22 GO S.-H., §38 GO Thür.

55 A. v.Mutius, KommunalR, 1996, Rn.746.
56 Zu dieser Ratio etwa OVG NW OVGE 27, 60; H.H. v.Arnim, JA 1986, 1 (1); R. Stober,

KommunalR, 1996, S.102.
57 Die Vorschrift findet über die Verweisungsnorm in §43 GO N.-W. auch auf die Ratsmit-

glieder Anwendung.
58 Dies gilt auch in den Ländern wie Nordrhein-Westfalen, in denen der Landesgesetzgeber

mittels einer gesetzlichen Ergänzung versuchte, das Unmittelbarkeitskriterium mittels des Er-
fordernisses »direkter« Auswirkungen der Entscheidungen zu konkretisieren und vor einer
Ausuferung zu bewahren; zum Motiv des nordrhein-westf. Gesetzgebers vgl. LT-Drs. 10/4890,
S.1 85); zurRechtslage vor derNeufassung s.OVGNWNVwZ1984, 667 (669 ); zurNeufassung
vgl. etwa J. Suerbaum, NWVBl. 1992, 189 (192).

59 So etwa VGH BW VBlBW 1985, 21; VBlBW 1987, 25.
60 VGH BW VBlBW 1989, 458 (459).
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kollision tatsächlich besteht61, ausreichend ist also bereits die Besorgnis der Be-
fangenheit. Unmittelbar ist ein Vor- oder Nachteil jedenfalls dann, wenn die in
Frage stehende Entscheidung den Vor- oder Nachteil selbst eintreten lässt62.
Hält man sich die gemeinsamen Grundgedanken der angeführten Befangen-

heitstatbestände vor Augen, wird Folgendes deutlich: Die Vorschriften schließen
eine Entscheidung in eigener Sache aus, weil durch solche Entscheidungen die
Uneigennützigkeit der Entscheidung in Frage gestellt wird. Befangenheitsrege-
lungen knüpfen einerseits an objektive Vermutungstatbestände an, begrenzen an-
dererseits aber die Annahme der Befangenheit auf solche Konstellationen, in de-
nen der erlangte Vor- oder Nachteil unmittelbar durch die in Rede stehende
Entscheidung verursacht wird. Dies deckt sich mit im Bundestag diskutierten
Formulierungen eines Befangenheitsvorbehaltes, der allerdings seither nicht ko-
difiziert worden ist. In diesemKontext führte etwa derAbg.Dr.Dichgans ein Ru-
hen des Stimmrechts bei Interessenkonflikten in die Diskussion ein, das er wie
folgt darlegte: »Als Mittel gegen interessen-motivierte Aktionen einzelner Abge-
ordneter würde eine Bestimmung denkbar, die den Abgeordneten das Stimm-
recht insoweit nimmt, als sie aus ihrer Stimmabgabe unmittelbar Vorteil zögen.
Vorschriften dieser Art gibt es in den Gemeindeordnungen«63.

III. Zusammenfassung und Ergebnis

Vor diesemHintergrund liegen derUntersuchung die folgendenArbeitshypothe-
sen zugrunde:
1. Eine Entscheidung in eigener Sache liegt immer dann vor, wenn die Entschei-

dung sich unmittelbar auf den verfassungsrechtlichen (finanziellen) Status des
Abgeordneten auswirkt64. Unmittelbarkeit in diesem Sinne ist gegeben, wenn
sich die Entscheidung direkt, d.h. ohne Dazwischentreten weiterer selbststän-
diger Entscheidungen auf den verfassungsrechtlichen Status auswirkt, diesen
also begründet, ausgestaltet oder aufhebt. Damit fehlt die Unmittelbarkeit,
wenn sich einVor- oderNachteil im genannten Sinne für den verfassungsrecht-
lichen Status erst mittelbar über die Begünstigung oder Belastung Dritter oder

61 VGH BW VBlBW 1987, 25; VGH BWNVwZ-RR 1993, 97 (98).
62 A. Gern, Deutsches Kommunalrecht, 1997, Rn.511; BayVGHBayVBl. 1960, 21. Zu weite-

ren Konstellationen, die unter das Unmittelbarkeitserfordernis subsumiert werden können vgl.
unten Kapitel 7, S.431ff.

63 Vgl. den Bericht des Abgeordneten Dr.Dichgans, in: Zwischenbericht der Enquete-Kom-
mission für Fragen derVerfassungsreform gemäßBeschluß desDeutschenBundestages, BT-Drs.
VI/3829, Zweiter Teil, S. 64.

64 Auf dieser Linie sprichtH.-J. Vogel, ZG 1992, 293 (293f.), von einer Entscheidung in eige-
ner Sache, wenn das Parlament »von der Entscheidung nur – oder primär – selber in seiner Eigen-
schaft als Verfassungsorgan betroffen ist.« Aufgrund des Fehlens eines Unmittelbarkeitserfor-
dernisses erscheint die Definition allerdings als zu weit.
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als weitere Folge ergibt65. Umgekehrt wird aber die Unmittelbarkeit nicht da-
durch in Frage gestellt, dass auch Dritte mittelbar durch die Entscheidung be-
günstigt werden.

2. Die Befangenheitsvorbehalte werden durch objektive Vermutungstatbestände
ausgelöst. Diesemüssen klar und eindeutig sein. Sind solche Vermutungstatbe-
stände erfüllt, reicht die Besorgnis, die Entscheidung werde nicht unvoreinge-
nommen gefällt, zur Auslösung eines Mitwirkungsverbots aus; wie auch sonst
ist nicht der Beweis einer Vor- oder Nachteilserlangung notwendig.

3. Parlamentarische Entscheidungen in eigener Sache sind verfassungsrechtlich
problematisch, weil sie mit der Gefahr weitgehender Ausschaltung der Kon-
trollmittel und -instanzen auf ein strukturelles Problem repräsentativer Ent-
scheidungsfindung hindeuten. Deshalb unterliegen solche Entscheidungen ei-
genen Tatbestands- und Rechtfertigungsvoraussetzungen.

Folgt man dem und sieht als verfassungsrechtlich problematisch solche Konstel-
lationen an, bei denen ein entscheidender Parlamentarier aufgrund seiner Ent-
scheidung einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil erlangen kann, drängt sich ein
bereits hier anzusprechender Einwand auf: Wer soll entscheiden, wenn der ge-
samte Entscheidungskörper als befangen anzusehen ist und einemMitwirkungs-
verbot unterliegt? Aus diesem Dilemma scheint es in der parlamentarischen De-
mokratie ohne durchgreifende Systemveränderungen keine Antwort zu geben.
Dogmatisch ist freilich auf denUnterschied von Tatbestand und Rechtsfolge hin-
zuweisen. Zunächst ist festzustellen, ob die Entscheidung in eigener Sache auch
im Anwendungsbereich repräsentativ verfasster Entscheidungskörper den Ver-
dacht der Befangenheit auslöst. Ist dies der Fall, stellt sich in der Tat die nicht ein-
fach zu beantwortende Frage nach einer adäquaten Rechtsfolgenlösung. Die mit
dieser Problemstellung aufgeworfenen verfassungsrechtlichen Fragen sind
schwierig zu beantworten und werden im dritten Teil der Untersuchung disku-
tiert. Diese Diskussion sollte freilich nicht auf begrifflicher Ebene geführt wer-
den. Auf dieser Ebene – also bei der Festlegung, wann eine Entscheidung in eige-
ner Sache vorliegt und auf welchen Anwendungsbereich sie bezogen sein soll –
werden auch solche parlamentarischen Entscheidungen in eigener Sache unter-
sucht, bei denen alle Abgeordneten einem Befangenheitsverdacht ausgesetzt sein
können. Wollte man anders entscheiden und kollektive Entscheidungen des Par-
laments von vornherein aus der Diskussion um Mitwirkungsverbote heraushal-
ten, könnte weder eine problemadäquate Diskussion stattfinden noch wäre das
Erarbeiten eines Lösungsansatzes möglich.

65 Auf dieser Linie etwa auch E. Glaser, in: Widtmann/Grasser, Bayerische Gemeindeord-
nung, 2001, Art. 49 Rn.9.
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2. Abschnitt: Anwendungsfelder parlamentarischer Entscheidung
in eigener Sache

Parlamentarische Entscheidungen, die sich auf den ersten Blick als Entscheidun-
gen in eigener Sache darstellen, finden sich nicht selten. Auf einer ganz grundsätz-
lichen Ebene könnten dazu bereits Gesetze an sich gerechnet werden, da die Ab-
geordneten den von ihnen geschaffenen Normen und Kodifikationen ebenso
unterworfen sind, wie die sonstigen Bürger. Dass eine solche Sichtweise eine
rechtliche Beurteilung des Problemkreises der Entscheidung in eigener Sache un-
möglich machte, liegt auf der Hand. Aber auch wenn man eingrenzend als Ent-
scheidungen in eigener Sache lediglich solche Entscheidungen der Parlamentarier
ansieht, die sich auf deren verfassungsrechtlichen Status auswirken, kommen
noch eine Fülle gänzlich unterschiedliche Fallkonstellationen in Betracht.
Im Einzelnen werden so heterogene Problemkreise wie das Wahlrecht66 und

die Wahlprüfung67, die Geschäftsordnungsautonomie68, aber auch die gesetzli-
chen Regelungen über die Abgeordneten-, Fraktions-, Parteien- und Stiftungsfi-
nanzierung als Entscheidungen in eigener Sache angesehen69. Als Beispiele wer-
den weiterhin Materien wie die Entscheidung über den Parlamentshaushalt oder
die Befugnis zur Bestimmung des Sitzes des Parlaments angeführt70. Gleichfalls
hierher zu rechnen ist die nunmehr erneut in die verfassungsrechtliche Debatte
geratene Befugnis des Parlaments, parlamentarische Funktionen zu bestimmen
und diese mit speziellen Funktionszulagen zu versehen71. Als Fälle, bei denen ei-
ne parlamentarische Entscheidung in eigener Sache in Betracht kommen kann,
lassen sich weiterhin die Entscheidungen über die Aufhebung der Immunität
(Art. 46 GG)72 sowie die Entscheidungen über die Verlängerung oder Verkür-
zung der Wahlperiode (Art. 39 GG)73 anführen.
Da diese Materien ganz unterschiedliche Interessenskonstellationen und -kol-

lisionen aufgreifen und beinhalten und sie zudem, wie noch zu zeigen sein wird,
auch unterschiedlichen rechtlichen Regelungen und Wertungen folgen, werden

66 Etwa bei H.-J. Vogel, ZG 1992, 293 (294) sowie J. Isensee, in: FS für Schiedermair, 2001,
S.181 (188).

67 H.-J. Vogel, ZG 1992, 293 (294).
68 J. Isensee, in: FS für Schiedermair, 2001, S.181 (188).
69 H.-P. Schneider, in: Grimm/Maihofer (Hrsg.), Gesetzgebungstheorie und Rechtspolitik,

1988, S.327 (329), für die Diäten- und die Parteinfinanzierungsgesetzgebung; H.-H. Rupp, ZG
1992, 285, für die Abgeordnetenfinanzierung; H. Meyer, in: FS für Mahrenholz, 1994, S.319
(319), für die Fraktionsfinanzierung;H.H. v.Arnim, Die Partei, der Abgeordnete und das Geld,
1996, S.131ff. und passim, für die Parteienfinanzierung.

70 H.-J. Vogel, ZG 1992, 293 (294).
71 Dazu dies nun billigend BVerfGE 102, 224ff.
72 H.-P. Schneider, in: Grimm/Maihofer (Hrsg.), Gesetzgebungstheorie und Rechtspolitik,

1988, S.327 (339).
73 N. Achterberg/M. Schulte, in: v.Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), GG II, 2000, Art. 39 Rn.4,

sprechen plastisch vom »Insichgeschäft«.
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sie im Interesse eines einheitlichen Problemzugriffs imFolgenden zunächst syste-
matisiert und abgrenzt74. Im Fokus der vorliegenden Untersuchung stehen so-
dann die prekäre Lage und Wirkung solcher parlamentarischer Entscheidungen,
denen unmittelbare Statusrelevanz zukommt. Denn bei ihnen und ihren Ergeb-
nissen bündeln sich, wie etwa die seit Jahren geführte Diskussion über Zulässig-
keit und Ausgestaltung staatlicher Politikfinanzierung zeigt75, wie in einem
Brennglas die mit den parlamentarischen Entscheidungen in eigener Sache ver-
bundenen Probleme.
Mit Blick auf eine als notwendig erkannte Systematisierung bietet es sich an, die

in Frage kommenden parlamentarischen Entscheidungen in Beziehung zu dieser
Statusrelevanz zu setzen und danach zu unterscheiden, ob solche Entscheidungen
unmittelbare Auswirkungen auf die Statusbegründung (nachfolgend A.), die Sta-
tusausgestaltung (nachfolgend B.) oder die Statusbeendigung (nachfolgend C.)
zeitigen.

A. Die Statusbegründung

Als parlamentarische Entscheidungen in eigener Sache, die die Statusbegründung
der Parlamentarier betreffen können, sind die rechtlichen Regelungen über die
Ausgestaltung des Wahlrechts sowie die Vorschriften über die Wahlprüfung zu
nennen.

I. Die Ausgestaltung des Wahlrechts

Demokratie beruht auf der Herrschaft des Volkes, und die in der parlamentari-
schenDemokratie weitgehend auf besondereOrgane übertragene Ausübung von
Herrschaft wird durch Wahlen legitimiert. Neben diese Legitimationsfunktion
tritt dieKreationsfunktion; ausWahlen geht der Bundestag als unmittelbar demo-
kratisch legitimiertes Organ der Herrschaftsausübung hervor76. Wahlen kommt
damit in der Demokratie elementare Bedeutung zu77. Es ist deshalb berechtigt,
Parlamentswahlen als Fundamentalausdruck der Volkssouveränität78 oder auch
als Schlüssel für die Legitimation von Demokratien zu bezeichnen79. Dieser Be-
deutung des Wahlakts verdankt das Wahlrecht seine herausgehobene Stellung.

74 Vgl. J. Isensee, in: FS für Schiedermair, 2001, S.181 (188): »... lassen sich nicht über einen
Kamm scheren. Differenzierung tut not«.

75 Vgl. etwa J.-D. Kühne, ZParl 1997, 176 (179).
76 Zu diesen Funktionen vertiefend Kapitel 6, S.276ff.
77 W. Schreiber, in: Schneider/Zeh (Hrsg.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis, 1989, §12

Rn.1.
78 Vgl. BVerfGE 14, 121 (132); 18, 151 (154); 20, 56 (98); 61, 1 (11).
79 SoH.H. v.Arnim, Das System, 2001, S.127.
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Seine Ausgestaltung gibt in der Tat Auskunft über den Zustand eines demokrati-
schen Systems80.
DasGrundgesetz hat gleichwohl keine verfassungsrechtlicheEntscheidung zu-

gunsten eines bestimmten Wahlsystems getroffen und durch Art.38 Abs.3 GG
die Ausgestaltung desWahlrechts dem einfachen Gesetzeber anvertraut. Handelt
es sich insoweit um eine Entscheidung in eigener Sache, weil jener (Wahl-)Gesetz-
geber eben durchWahlen und damit auch durch das jeweiligeWahlrecht determi-
niert gerade erst in seine herausgehobene Stellung einrückt? Diese These wird im
Schrifttum in der Tat vereinzelt vertreten und ist jüngst erneut vonHans Herbert
von Arnim vehement verfochten worden. Bei kaum einer gesetzgeberischen Ent-
scheidung seien die Parlamentarier so sehr imEigeninteresse befangenwie bei der
Wahlgesetzgebung; das Wahlrecht werde demgemäß »als Werkzeug der politi-
schen Klasse« eingesetzt und zu deren Machterhalt gegen verfassungsmäßige
Grundentscheidungen funktionalisiert81. Diese These überzeugt – um es vorweg
zu nehmen – nicht. Insbesondere bleibt der normative Ansatz einer solchen
»Werkzeugtheorie« unklar.
DerVerfassungstext jedenfalls bestimmt inArt.38Abs.3GGnüchtern und zu-

gleich lapidar: »DasNähere bestimmt ein Bundesgesetz«.Obgleich außerhalb des
Kompetenzkatalogs der Art. 70ff. GG angesiedelt, geht es bei Art. 38 Abs.3 GG
um die Einräumung einer Gesetzgebungsbefugnis82. Da Art.38 GG als sog.
grundrechtsgleiches Recht oder politisches Grundrecht zu qualifizieren ist,
könnte allerdings der Eindruck entstehen, als habe der Verfassunggeber in Art.38
Abs.3 GG einenGesetzesvorbehalt statuieren wollen. Es entspricht jedoch allge-
meiner Auffassung, dass die Vorschrift als Einräumung einer Gesetzgebungs-
kompetenz und zugleich als Regelungsauftrag zu verstehen ist83. Der auch vom
Bundesverfassungsgericht so bezeichnete Gesetzgebungs- und Regelungsauf-
trag84 ermächtigt und verpflichtet dabei den Gesetzgeber dazu, das Wahl- und

80 Vgl. etwa H. Meyer, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HStR II, 1998, §37 Rn.22 »Die Frage
nach dem Maß der Gestaltungsfreiheit des Wahlgesetzgebers trifft daher den Nerv des politi-
schen Systems Demokratie«.

81 Vgl. H.H. v.Arnim, ZRP 2002, 223 (226); ders., Das System, 2001, S.127ff. unter – aller-
dings unzutreffender – Bezugnahme aufH.Meyer, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HStR II, 1998,
§37 Rn.37; denn während es beiH. Meyer, a.a.O. heißt »Wohl bei keiner Gesetzgebung sei die
jeweilige Parlamentsmehrheit so sehr im Eigeninteressen befangen wie bei der Wahlgesetzge-
bung ...« spricht v.Arnim, a.a.O., S.127, davon, dass in kaum einem Bereich die Parlamentarier
so sehr im Eigeninteresse befangen seien wie bei derWahlgesetzgebung. Ein sprachlich geringer,
bezogen auf den Inhalt aber bedeutsamer Unterschied.

82 S. Magiera, in: Sachs (Hrsg.), GG, 1999, Art. 38 Rn.115; B. Pieroth, in: Jarass/Pieroth
(Hrsg.), GG, 2002, Art. 38 Rn.21; vgl. auch BVerfGE 95, 335 (349), Regelungsauftrag.

83 W. Schreiber, in: Friauf/Höfling (Hrsg.), Berliner Kommentar zum GG, 2002, Art. 38
Rn.137.

84 BVerfGE 95, 335 (349 »Regelungsauftrag«, S.366 »Gesetzgebungsauftrag«; BVerfGE 97,
317 (323 »Regelungsauftrag«).
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Abgeordnetenrecht auszugestalten85, wobei dem Gesetzgeber ein weiter Gestal-
tungsspielraum zuerkannt wird86. Grenzen dieser Gestaltungsbefugnis ergeben
sich aus dem durch Art.38 Abs.1 und 2 GG abgesteckten Rahmen, insbesondere
den Wahlrechtsgrundsätzen, aber auch den Grundbedingungen repräsentativer
Mandatsausübung sowie sonstigen Bestimmungen des Grundgesetzes und im-
manenten Wertentscheidungen der Verfassung87.
Wenngleich Art.38 Abs.3 GG in erster Linie auf die nähere Ausgestaltung des

Bundestagswahlrechts bezogen ist, bezieht sich die dort eingeräumte Regelungs-
kompetenz nicht nur auf die in Art.38 Abs.1 und 2 GG angesprochenen Fragen-
kreise, sondern auf die Gesamtmaterien des Bundestagswahlrechts sowie des Sta-
tusrechtes der Mitglieder des Bundestages88. Trotz dieser umfassend scheinenden
Kompetenzeinräumung ist auf folgende Abgrenzungen hinzuweisen. Unter
Art. 38Abs.3GG fällt zwar –wie erwähnt – der Bereich desAbgeordnetenrechts,
doch ist der vorliegend besonders interessierende Bereich der Abgeordnetenfi-
nanzierung durch Art.48 Abs.3 GG einem anderen Kompetenztitel zugewiesen.
DasBundesverfassungsgerichthat inzahlreichenwahlrechtlichenEntscheidun-

gen die Bedeutung des Art. 38 Abs.3 GG entfaltet und gewürdigt, dabei indes an
keiner Stelle ein Problem in der dem Bundesgesetzgeber eingeräumten Wahlge-
setzgebungskompetenz erblickt. Darin dürfte auch kein »Versehen« liegen, wie
das durchaus ausgeprägte Problembewusstsein des Bundesverfassungsgerichts in
Bezug auf die Problematik der Entscheidung in eigener Sache etwa im Diäten-89

undmitAbstrichen auch imParteienfinanzierungsrecht90 beweist. ImBereich des
hier interessierenden Wahlrechts hat das Bundesverfassungsgericht hinsichtlich
des durchArt.38Abs.3GGdemeinfachenGesetzgeber eingeräumtenweitenGe-
staltungsspielraums denGrundsatz des »judical self-restraint« indes durchaus an-
gemessen zur Geltung gebracht. Das Gericht prüft nur nach, ob der Gesetzgeber
sich in den Grenzen des ihm vom Grundgesetz eingeräumten Gestaltungsspiel-
raums gehalten oder ob er durch Überschreitung dieser Grundsätze gegen einen
verfassungskräftigenWahlrechtsgrundsatz verstoßen hat91. Es ist dabei aber nicht
Aufgabe des Gerichts zu prüfen, ob der Gesetzgeber innerhalb seines Ermessens-
bereichs zweckmäßige oder rechtspolitisch erwünschte Lösungen gefunden hat92.

85 W. Schreiber, in: Friauf/Höfling (Hrsg.), Berliner Kommentar zum GG, 2002, Art. 38
Rn.137.

86 M. Morlok, in: Dreier (Hrsg.), GG, Bd. II, 1998, Art. 38 Rn.121.
87 Dazu im einzelnenW. Schreiber, in: Friauf/Höfling (Hrsg.), Berliner Kommentar zumGG,

2002, Art. 38 Rn.137 u. 138.
88 S. Magiera, in: Sachs (Hrsg.), GG, 1999, Art. 38 Rn.115.
89 S. etwa BVerfGE 40, 296 (327).
90 BVerfGE 85, 264 (291f.).
91 G. Leibholz/H.-J. Rinck/D. Hesselberger, GG, Kommentar anhand der Rechtsprechung

des BVerfG, Bd. II, 1993,Art. 38Rn.692; S.Magiera, in: Sachs (Hrsg.), GG, 1999,Art. 38Rn.114,
nur Ausfüllung des verfassungsrechtlichen Rahmens.

92 So ausdrücklich BVerfGE 3, 19 (24f.); 5, 77 (81); 59, 119 (124f.).
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Das rechtswissenschaftliche Schrifttum hat sich dieser Rechtsprechung ganz
überwiegend angeschlossen. Die meisten Kommentierungen zu Art.38 GG ver-
halten sich ebenso wie das einschlägige wahlrechtliche Schrifttum imKontext der
Darstellung des Art. 38 Abs.3 GG zur Problematik der Entscheidung in eigener
Sache überhaupt nicht93. Auch insoweit handelt es sich um ein beredtes Schwei-
gen. Diskutiert werden Möglichkeiten und Grenzen der Ausgestaltungsbefugnis
in Bezug auf die Wahlsysteme der Mehrheits- und Verhältniswahl94 oder etwa ei-
ner drohenden Auflösung des auf einem klassischen Nationalstaatskonzept auf-
bauenden Repräsentationsmodells infolge der supranationalen Einbindung der
Bundesrepublik95.
Neben dem noch zu diskutierenden AnsatzHans Herbert von Arnims finden

sich im Schrifttum nur wenige Stimmen, die die Wahlgesetzgebung unter dem
Blickwinkel des Verbots der Entscheidung in eigener Sache problematisieren.
Teilweise leiden insoweit einschlägige Stellungnahmen freilich bereits daran, dass
sie sich in reinen Behauptungen erschöpfen, ohne zu begründen, dass und warum
die Wahlgesetzgebung eine Entscheidung in eigener Sache darstelle96. Hans Jo-
chen Vogel hat in seiner Untersuchung über die Problematik der Befangenheit
von Parlamentariern dieWahlgesetzgebung ebenfalls thematisiert; seinemAnsatz
ist indes im Ergebnis zu widersprechen. Vogel sieht zunächst eine – von ihm
durchaus als unerwünscht angesehene – Entscheidung in eigener Sache dann als
gegeben an, wenn die in Rede stehende Entscheidung das Parlament in seiner Ei-
genschaft als Verfassungsorgan betrifft97. In diesem Kontext wird als ein Anwen-
dungsfall dann auch die Wahlgesetzgebung – wenngleich ebenfalls lediglich auf-
zählend und ohne weitere Begründung – aufgeführt98. Nun mögen die rechtli-
chen Regelungen über das Wahlrecht zum Parlament zwar auf die von Vogel
entwickelte Matrix passen, nach der als Entscheidungen in eigener Sache solche
Entscheidungen anzusehen sind, die das Parlament selber in seiner Eigenschaft als
Verfassungsorgan betreffen; an ihnen zeigt sich aber zugleich und besonders die
Notwendigkeit des begrenzenden Unmittelbarkeitserfordernisses. Andernfalls
bestünde die Gefahr uferloser Weite des Referenzbereichs. Genau an diesemUn-

93 Auch die beiden Standardwerke zumWahlrecht vonK.-H. Seifert, BundeswahlR, 1976 und
W. Schreiber, Handbuch desWahlrechts, 1998, sehen keine verfassungsrechtlichen Probleme bei
der Wahlrechtsgesetzgebung im Hinblick auf den Grundsatz vom Verbot der Entscheidung in
eigener Sache (So heißt es beiW. Schreiber, Handbuch desWahlrechts, 1998, Einführung Rn.14,
imHinblick auf die durch Art.38 Abs.3 GG demGesetzgeber eingeräumte Gestaltungskompe-
tenz des Wahlrechts: »Bei dessen Gestaltung hat sich der Gesetzgeber insbesondere an den vor-
genanntenWahlrechtsgrundsätzen des Art. 38 Abs.1 Satz 1GG, demWillkürverbot und den aus
Art.3, 20, 21 und 41 GG zu entnehmenden sonstigen Prinzipien einer demokratischen Wahl zu
orientieren.«).

94 H.-P. Schneider, in: AK-GG, Bd. II, 1989, Art. 38 Rn.39.
95 Dazu etwaH.-H. Trute, in: v.Münch/Kunig (Hrsg.), GG, Bd. II, 2001, Art. 38 Rn.108.
96 Vgl. etwa J. Isensee, in: FS für Schiedermair, 2001, S.181 (188); ders., ZParl 2000, 402 (408).
97 H.-J. Vogel, ZG 1992, 293 (294).
98 H.-J. Vogel, ZG 1992, 293 (294).
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mittelbarkeitserfordernis fehlt es indes bei der Wahlgesetzgebung, denn die in
Frage stehende Entscheidung derWahlgesetzgebungwirkt sich eben nicht unmit-
telbar statusbegründend, -ausgestaltend oder -beendigend aus99.
Namentlich Hans Herbert von Arnim vertritt die Gegenthese einer (rein) ei-

geninteressiertenWahlgesetzgebung. In »... kaum einemBereich (seien) die Parla-
mentarier so sehr im Eigeninteresse befangen wie bei der Wahlgesetzgebung«100.
Wahlgesetze würden weniger in Abwägung der objektiven Vor- und Nachteile
und im Lichte der Verfassungsprinzipien gemacht als vielmehr »insgeheim und
ganz entschieden nach Gesichtspunkten der Macht«101. Als Belege für diese The-
sen werden im Wesentlichen die Ausschaltung der kommunalen Wählergemein-
schaften, die 5%-Klausel sowie die Zurückdrängung der Einflussmöglichkeiten
des Volkes genannt102.
Im Ergebnis tragen indes die angeführten Belege die These nicht, auch bleiben

wichtige, der »Werkzeugtheorie« entgegenstehende Aspekte unberücksichtigt.
So hat etwa der in der Tat geringe Einfluss des Volkesmittels direkt-demokrati-

scher Gestaltungsmittel weniger mit dem Wahlrecht, als vielmehr mit einer ver-
fassungsrechtlichen Grundentscheidung in den Art.20 Abs.2, 76ff. GG zu tun.
Zudem fehlt es bei der Wahlgesetzgebung an einer wichtigen Voraussetzung par-
lamentarischer Entscheidungen in eigener Sache im hier verstandenen Sinne: Es
besteht insoweit keine vollständige oder zumindest sehr weitgehende Überein-
stimmung der Interessen, wie sie etwa bei der Entscheidung über die finanzielle
Ausstattung als Charakteristikum der Entscheidung in eigener Sache fungiert
und im Schrifttum als wichtiges materielles, zur formalen Entscheidung in eige-
ner Sache hinzutretendes Kriterium eines Vorbehalts gegenüber Entscheidungen
in eigener Sache thematisiert worden ist103. Auch funktioniert im Sachbereich der
Wahl die Opposition durchaus; allenfalls ließe sich deshalb von einer eigeninte-
ressierten Entscheidung der jeweiligen Parlamentsmehrheit bei der Wahlgesetz-
gebung sprechen104, was aber namentlich unter Kontrollaspekten etwas gänzlich
anderes ist als eine eigeninteressierte Entscheidung der Parlamentarier105.
Nach alldem ist es nicht zu beanstanden, wenn die dem einfachen Gesetzgeber

durch Art.38 Abs.3 GG eingeräumte Befugnis ganz überwiegend nicht unter

99 Hinzu tritt das Fehlen einer unmittelbar vermögensrelevanten Auswirkung der Entschei-
dung, einen Aspekt den H.-J. Vogel, ZG 1992, 293 (295) als den zu dem formalen Faktum der
Entscheidung hinzutretenden materiellen Gesichtspunkt bezeichnet hat.

100 H.H. v.Arnim, Das System, 2001, S.127.
101 SoH.H. v.Arnim, Das System, 2001, S.128.
102 Vgl. im einzelnenH.H. v.Arnim, Das System, 2001, S.129ff. – zur Diskriminierung kom-

munaler Wählergemeinschaften, S.135ff. – zur Fünfprozentklausel und anderen Sperrklauseln,
S.156ff. – zur Verhinderung direkter Demokratie.

103 Vgl. H.-J. Vogel, ZG 1992, 293 (295f.).
104 SoH. Meyer, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HStR II, 1998, §37 Rn.22.
105 So aber die Diktion beiH.H. v.Arnim, Das System, 2001, S.127.
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dem Gesichtspunkt der Entscheidung in eigener Sache problematisiert wird106.
Deshalb verdient auch die Zurückhaltung des Bundesverfassungsgerichts Zu-
stimmung. Es handelt sich bei der Wahlgesetzgebung eben nicht um eine Ent-
scheidung in eigener Sache, bei der für eine erhöhte Prüfungsdichte des Gerichts
votiert wird107 und bei der sie vom Gericht gelegentlich auch tatsächlich in An-
spruch genommen worden ist108.

II. Die Wahlprüfung

Als parlamentarische Entscheidung in eigener Sache könnte aber die Wahlprü-
fung durch den deutschenBundestag bzw. die jeweiligen Landesparlamente ange-
sehen werden. Dabei gestaltet sich die Rechtslage in Bund und Ländern durchaus
unterschiedlich. Aufgrund des historischen Kampfes zwischen Parlament und
Krone um das Recht derWahlprüfung, der mit dem Sieg des Parlaments und dem
damit erstrittenen Recht der Selbstreinigung endete109, kennen aber fast alle Bun-
desländer und das Grundgesetz (dort Art. 41 Abs.1 GG) eine Wahlprüfung, die
von den Gewählten selbst vorgenommen wird und daher als Entscheidung in ei-
gener Sache verfassungsrechtlich diskutiert werden kann. Die nachfolgende Un-
tersuchung konzentriert sich weitgehend auf den Bund, weil es für die Problema-
tik der Entscheidung in eigener Sache, mit der gesondert diskutierten Ausnahme
des hessischen Wahlprüfungsverfahrens, auf die jeweiligen landesrechtlichen Be-
sonderheiten nicht ankommt.
Die Wahlprüfung kennt zwei unterschiedliche Verfahren: Die Prüfung der

Gültigkeit der gesamtenWahl und die Prüfung derWahl einzelner Abgeordneter.
Diese Zweiteilung liegt sowohl Art. 41 Abs.1 GG als auch demWahlprüfungsge-
setz (WahlprüfG) zugrunde. Art. 41 Abs.1 Satz 1 GG hat die eigentliche Wahl-
prüfung, d.h. das Verfahren zur Überprüfung der Wahl zum Deutschen Bundes-
tag (sog. Wahlprüfung im engeren Sinne) zum Gegenstand. Demgegenüber ist in
Art. 41 Abs.1 Satz 2 GG die sog. Mandatsprüfung angesprochen (Wahlprüfung
imweiteren Sinne)110. Diese Unterscheidung wiederholt dasWahlprüfungsgesetz
und regelt in den §§1–14 die engere Wahlprüfung und in den §§15–17 die Man-
datsprüfung. Sowohl für die Mandats- als auch für die eigentliche Wahlprüfung
ordnet Art. 41 Abs.1 GG eine primäre Prüfungszuständigkeit des Bundestages

106 Ohne Ausführungen zur Problematik der Entscheidung in eigener Sache wird Art.38
Abs.3 GG etwa von folgenden Autoren kommentiert: N. Achterberg/M. Schulte, in: v.Man-
goldt/Klein/Starck (Hrsg.), GG II, 2000, Art. 38 Rn.157–171; Th. Maunz, in: Maunz/Dürig/
Herzog/Scholz (Hrsg.), GG, Bd. III, 1999, Art. 38 Rn.71–77.

107 Vgl.H.H. v.Arnim, Die Partei, der Abgeordnete und das Geld, 1996, S.393ff., 407f.
108 BVerfGE 40, 296 (327).
109 H. Meyer, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HStR II, 1998, §37 Rn.59 mit Fn.175.
110 Vgl. dazuG. Kretschmer, in: Schneider/Zeh (Hrsg.), Parlamentsrecht und Parlamentspra-

xis, 1989, §13 Rn.4.
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an. Ihm obliegt – wie sich aus der Exegese des Art. 41 GG111 sowie aus der gesetz-
lichen Regelung in §1WahlprüfG112 ergibt – die Prüfung der Gültigkeit derWahl
und damit seiner eigenen Legitimation. Josef Isensee hat dies als »schroffe(n) Wi-
derspruch zu dem Nemo-iudex-Prinzip« bezeichnet113. Da der Bundestag inso-
weit als »institutionell befangen« angesehen werden müsse, nehme es nicht wun-
der, dass mit der Kompetenz des Bundestages in eigener Sache die Erfolglosigkeit
der Wahlprüfung programmiert sei114.
In der Tat ist der Interessenkonflikt der über die Gültigkeit der Wahl entschei-

dendenAbgeordneten evident: Sie sind einerseits aufgerufen, festzustellen ob sich
bei derWahl solcheWahlfehler ereignet haben, die dieGültigkeit derWahl tangie-
ren. Ist dies der Fall, wäre im Umfang der Fehlerauswirkung die Wahl für ungül-
tig zu erklären115. Dieser »objektiven« Kontrollfunktion entgegengesetzt stehen
andererseits diejenigen subjektiven Interessen der (betroffenen) Abgeordneten,
die im Falle einer erfolgreichenAnfechtung derWahl ihrMandat verlören. Genau
damit ist aber eine Interessenkollision bezeichnet, die den Vorwurf der Befangen-
heit als unabweisbar erscheinen lässt.
Auf dieser Linie hat das Bundesverfassungsgericht jedenfalls die Ausübung

richterlicher Funktionen durch das Hessische Wahlprüfungsgericht als mit
Art. 92 GG unvereinbar angesehen. Der Grundsatz, dass niemand in eigener Sa-
che entscheiden könne116, gehöre so zumWesen dessen, wasmit demBegriff »Ge-
richt« oder »Richter« verbunden sei, dass ein Verstoß gegen die erforderliche
Neutralität und Distanz zum Verfahrensgegenstand zum Verfassungsverstoß
führe117.
Im Rahmen des bundeswahlprüfungsrechtlichen Einspruchsverfahrens wird

im Schrifttum der durch die Annahme befangener Entscheidungsfindung unwei-
gerlich auftretendeWiderspruch zu Art.41 Abs.1 Satz 1 GGmit der Überlegung
aufzulösen versucht, dass durch die genannte Verfassungsvorschrift der Befan-

111 Dazu vertiefend H. Lang, Subjektiver Rechtsschutz im Wahlprüfungsverfahren, 1997,
S.201ff.

112 §1 WahlprüfG, der als Konkretisierung des grundgesetzlichen Wahlprüfungsbegriffs ver-
standen wird, lautet: »Über die Gültigkeit der Wahlen zum Bundestag entscheidet vorbehaltlich
der Beschwerde gemäß Art.41 Abs.2 des Grundgesetzes der Bundestag«.

113 J. Isensee, in: FS für Schiedermair, 2001, S.181 (205).
114 Letzterer Gedanke dürfte so aber nicht überzeugen, denn auch sämtliche beim BVerfG

durchgeführten Wahlprüfungsverfahren blieben erfolglos. Dies gilt selbst dann, wenn das Ge-
richt – was freilich eine vereinzelte Ausnahme war – einräumen musste, dass der gerügte Wahl-
fehler mandatsrelevant geworden war. Diese Entscheidungspraxis von Bundestag und BVerfG
dürfte weniger durch den ohnehin nur beim Bundestag gegebenen Aspekt der Entscheidung in
eigener Sache bedingt sein als durch das Fehlen einer ausgereiften Wahlfehlerfolgendogmatik
und dem Wunsch, eine einmal durchgeführte Wahl nach Möglichkeit aufrechtzuerhalten.

115 Vgl. §44 Abs.1 BWahlG.
116 Das hessische Wahlprüfungsgericht ist mit fünf Richtern besetzt, von denen drei aus den

Reihen der Abgeordneten gewählt werden.
117 BVerfGE 103, 111 (140) unter Berufung auf BVerfGE 60, 175 (214); 4, 331 (346).
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genheitsverdacht als Kategorie verbannt sei und nicht im Einzelfall wieder einge-
führt werden könne118. Freilich erscheinen dann weder gesetzliche Systematik
noch rechtsstaatliche Wertungen in ein widerspruchsfreies System eingeordnet,
wird doch einerseits zu Recht auf §17 Abs.1 WahlprüfG und die darin liegende
Begrenzung der Abstimmungsbefugnis, gegen die verfassungsrechtliche Beden-
ken nicht geltend gemacht werden, hingewiesen und andererseits gleichzeitig das
Verdikt institutioneller Befangenheit der übrigen Abgeordneten aufrechterhal-
ten119.
Ungeachtet dieses unaufgelösten Spannungsverhältnisses ist festzuhalten, dass

bei der Wahlprüfung durch den Deutschen Bundestag bzw. die nach Landesver-
fassungsrecht zuständigen Landesparlamente eine Entscheidung in eigener Sache
im hier definierten Sinne vorliegen kann. Das ist einmal der Fall, wenn die Wahl
eines Abgeordneten bestritten wird und der betreffende Abgeordnete an der Be-
ratung und Beschlussfassung teilnimmt. Dieser Fall ist in §17 Abs.1 WahlprüfG
geregelt.
Daneben liegt eine Entscheidung in eigener Sache vor, wenn die Gültigkeit der

Wahl ganz oder teilweise bestritten wird und diejenigenAbgeordneten an der Be-
ratung und Entscheidung mitwirken, deren Mandatserwerb durch die Anfech-
tung der Wahl in Frage gestellt wird. Diese Fallkonstellation ist mit Blick auf ein
Mitwirkungsverbot des oder der betreffenden Abgeordneten keiner gesetzlichen
Regelung zugeführt120.

B. Die Statusveränderung/-beendigung

Im Folgenden werden die Entscheidungen in eigener Sache untersucht, denen ei-
ne (unmittelbare) Auswirkung auf den verfassungsrechtlichen Status der Abge-
ordneten zukommt, sei es, dass sie den Status ausgestalten, sei es, dass sie zu einer
Beendigung der Mandatstätigkeit führen können.

I. Die Entscheidung über die Aufhebung der Immunität

Abgeordnete genießen nach Art.46 Abs.1 GG Indemnität (gemeint ist die außer-
parlamentarische Verantwortungsfreiheit des Bundestagsabgeordneten für seine
innerparlamentarische Tätigkeit121) und nach Art.46 Abs.2 bis 4 GG Immunität

118 J. Isensee, in: FS für Schiedermair, 2001, S.188 (205); ders., ZParl 2000, 402 (420); ähnlich
BVerfGE 46, 196 (198).

119 J. Isensee, in: FS für Schiedermair, 2001, S.188 (205); ders., ZParl, 2000. 402 (420). Dazu
noch unten Kapitel 7, S.455ff.

120 Zum Regelungsgehalt des §17 Abs.2 WahlprüfG vgl. unten Kapitel 7, S.458ff.
121 Zu dieser Kurzdefinition vgl. H. Schulze-Fielitz, in: Dreier (Hrsg.), GG, Bd. II, 1998,

Art. 46Rn.9 sowie etwa S.Magiera, in: BK, 1999, Art. 46Rn.3; vertiefend auch zu den landesver-
fassungsrechtlichen Normierungen H-H. Trute, in: v.Münch/Kunig (Hrsg.), GG, Bd. II, 2001,
Art. 46 Rn.5 (5ff.); s.a.H.H. Klein, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), HStR II, 1998, §41 Rn.37.
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(gemeint ist die Freiheit des Abgeordneten von allen staatlichen Verfolgungsmaß-
nahmen122). Beide letztlich im freien Mandat wurzelnden Rechtsinstitute bezwe-
cken (auch) einen Schutz der Parlamentsabgeordneten und weisen mit dieser
Stoßrichtung eine bis in die Anfänge des englischen Parlamentarismus zurückrei-
chende Tradition auf123. Art. 46 GG gehört ebenso wie die Regelungen in den
Art.47 und 48GGzumKranz der das verfassungsrechtlicheMandat gestaltenden
und schützenden Statusrechte und kann insoweit auch als Ausführungsbestim-
mung zu Art.38 GG verstanden werden124. Trotz dieser scheinbaren subjektiven
Konnotation wird aus dem Sinn und Zweck der Immunität, die Funktionsfähig-
keit des Parlaments aufrechtzuerhalten125, allgemein hergeleitet, dass es sich hier-
bei um ein Privileg des Parlaments und nicht des einzelnen Abgeordneten han-
delt126. Diesem steht zumindest ein Anspruch auf willkürfreie, gegebenenfalls im
Organstreitverfahren überprüfbare, Ermessensentscheidung des Bundestages be-
züglich der Aufhebung seiner Immunität zu127. Damit kann sich der einzelne Ab-
geordnete auf sein Recht zur Immunität berufen, nicht aber gleichsam umgekehrt
auf dieses Recht verzichten128. Die Vorschrift des Art. 46GG, die in engemBezug
zuArt.38Abs.1GG, dem parlamentarischenRegierungssystem und demDemo-
kratieprinzip steht129, stellt prozessrechtlich betrachtet ein spezielles Verfahrens-
hindernis dar130.
Die Immunität desAbgeordneten kann jedoch gemäßArt.46Abs.2 u. 3GG je-

weils für ein bestimmtes Verfahren aufgrund einer Entscheidung des Bundestages
aufgehoben werden. Aufgrund dieser Entscheidungsbefugnis des Bundestages131

stellt sich die Frage nach den Rede- und Abstimmungsrechten des betroffenen
Abgeordneten im Ausschuss und im Plenum. Dort kann es dazu kommen, dass
auch derjenige Abgeordnete an der Beratung und Abstimmung teilnimmt, über

122 Vgl.H. Schulze-Fielitz, in: Dreier (Hrsg.), GG, Bd. II, 1998, Art. 46 Rn.21.
123 Vgl.H. Schulze-Fielitz, in: Dreier (Hrsg.), GG, Bd. II, 1998, Art. 46 Rn.1.
124 Begriff der »Ausführungsvorschrift« bei Th. Maunz, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz

(Hrsg.), GG, Bd. III, 1999, Art. 48 Rn.1; ebensoK. Stern, StaatsR, Bd. I, 1984, S.836;H. Rechen-
berg, in: BK, 1999, Art. 46 Rn.1.

125 Dazu S. Magiera, in: Sachs (Hrsg.), GG, 1999, Art. 46 Rn.1; zu weiteren Schutzzwecken
vgl. H.-P. Schneider, in: AK-GG, Bd. II, 1989, Art. 46 Rn.2; H.H. Klein, in: Schneider/Zeh
(Hrsg.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis, 1989, §17 Rn.21.

126 Vgl. S. Magiera, in: BK, 1999, Art. 46 Rn.107. Vertiefend; a.A.W.R. Beyer, Immunität als
Privileg, 1966, S.56f., der seine Arbeit als eine verfassungsrechtliche Studie gegen die Abgeord-
neten-Immunität versteht, dabei aber eine Begründung für seine Ansicht schuldig bleibt.

127 S. Magiera, in: Sachs (Hrsg.), GG, 1999, Art. 46 Rn.21.
128 Th. Maunz, in: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz (Hrsg.), GG, Bd. III, 1999, Art. 46 Rn.6;N.

Achterberg/M. Schulte, in: v.Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), GG II, 2000, Art. 46 Rn.7.
129 H.-H. Trute, in: v.Münch/Kunig (Hrsg.), GG, Bd. II, 2001, Art. 46 Rn.1.
130 B. Pieroth, in: Jarass/Pieroth (Hrsg.), GG, 2002, Art. 46 Rn.4 m.w.N; s.a.H. Schulze-Fie-

litz, in: Dreier (Hrsg.), GG, Bd. II, 1998, Art. 46 Rn.23 »höchstpersönliches Verfahrenshinder-
nis«.

131 In der Praxis beschäftigt sich zunächst der Immunitätsausschuss des Bundestages mit ei-
nem entsprechenden Antrag, wobei die Entscheidung aber letztlich im Plenum getroffen wird.
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